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Zwanzig Jahre Liturgiekonstitution
Es war für das Zweite Vatikanische Konzil ein denkwürdiger Tag, als

Papst Paul VI. am 4. Dezember 1963 als erste Frucht des Konzils dieKonsti-
tution «Sacrosanctum Concilium» feierlich verkündigte. Wenn auch die
Promulgation der Konstitution über die heilige Liturgie gern als Beginn der

Liturgiereform angesehen wird, so wurde doch dieser Anfang während
Jahrzehnten von der Liturgischen Bewegung vorbereitet, die 1909 in Bei-
gien begann und über Maria Laach in unser Sprachgebiet kam. So konnte
an jenem 4. Dezember 1963 davon gesprochen werden, dass «eine be-
glückend reiche Ernte eingebracht wurde, die in den letzten Jahrzehnten
unter dem Anhauch des Heiligen Geistes herangereift war»'.

Inzwischen sind zwanzig Jahre verflossen, und man ist versucht zu
fragen, ob in diesen zwei Jahrzehnten die hohen Erwartungen, die in die
nachkonziliare Liturgiereform gesetzt wurden, sich erfüllt haben. Doch
kann diese Frage heute noch nicht beantwortet werden. Historiker werden
erst später einmal mit einem grösseren zeitlichen Abstand die vergangenen
zwanzig Jahre systematisch überblicken können. Zudem darf man nicht
meinen, eine Erneuerung der Liturgie könne bereits in zwanzig Jahren eine

jahrhunderte-, ja fast jahrtausendalte Praxis umstellen. Dazu reicht die
Innovationskraft Generation nicht aus.

Es lässt sich aber schon heute feststellen, dass die Liturgiekonstitution
eine s/wröare in die Wege geleitet hat. Wie vielleicht kein ande-
res Konzilsdokument hat die Liturgiekonstitution es verstanden, theologi-
sehe Grundlegung für die Erneuerung und zugleich Anstösse für die Praxis
zu geben. Beides aber geschah nicht isoliert nur auf den Gottesdienst hin,
sondern im Hinblick auf das Ziel des Konzils, «das christliche Leben unter
den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen» (LK Art. 1).

Die Liturgiereform zielt nicht nur darauf ab, die Liturgie zu erneuern,
sondern durch die erneuerte Liturgie auch die Menschen. Zwar erweckten
die Reformmassnahmen auf den ersten Blick nicht diesen Eindruck. In den

vergangenen zwanzig Jahren wurden vor allem die liturgischen Bücher revi-
diert; im deutschen Sprachgebiet geschah dies mit der sprichwörtlichen Per-
fektion. Man wird diese Arbeit um so mehr schätzen, wenn man bedenkt,
dass es nach dem Konzil von Trient über fünfzig Jahre dauerte, bis alle litur-
gischen Bücher erschienen waren.

Wenn auch der Erfolg nicht an der Zahl und der äusseren Aufma-
chung der liturgischen Bücher gemessen werden darf, so haben die erneuer-
ten Texte und Riten doch einen bedeutenden Anstoss gegeben zur Erneue-
rung und Verlebendigung des Gottesdienstes. Die Gemeinden, deren «ac-
tuosa partieipatio» sich bislang praktisch ausschliesslich auf die Andachten
beschränken musste, begrüssten das Anliegen der Liturgiereform, allen
Mitfeiernden eine bewusste Teilnahme zu ermöglichen, wozu nicht zuletzt
auch die Volkssprache unabdingbare Voraussetzung war.
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In einem Brief, den die Deutsche Bischofskonferenz an der diesjähri-
gen Herbst-Vollversammlung veröffentlicht hat-, sind einige der «in den

vergangenen zwanzig Jahren gewachsenen Früchte» genannt: «Der Sinn
für den Gottesdienst, vor allem den eucharistischen, ist in diesen zwanzig
Jahren bei vielen Teilnehmern gewachsen. Vor allem gewachsen ist das Be-
wusstsein, an dem der Konstitution so viel liegt, dass die Eucharistie nicht
nur vom Priester gefeiert wird, sondern unter seiner Leitung vom ganzen
versammelten heiligen Volk Gottes, das tätig und bewusst an der Feier An-
teil nimmt. Sichtbar gewachsen ist auch das Gespür, dass die Mitfeiernden
zueinander gehören und miteinander Verantwortung tragen füreinander
und für die Welt. Auch die Absicht des Konzils, den Gläubigen breiten
Zugang zu den Reichtümern des Gotteswortes zu geben, beginnt tiefer ver-
standen zu werden und Früchte zu tragen.»

Auf der anderen Seite ist aber doch zu sagen, dass der grosse geistige
Aufbruch, den man sich in der Euphorie des Konzils durch die Reform er-
hofft hatte, noch kaum eingetreten ist. Den Rückgang der Gottesdienst-
besucher konnte auch die erneuerte Liturgie nicht aufhalten, wobei es eine
hypothetische Frage ist, wie wohl der Gottesdienstbesuch ohne Liturgie-
reform heute aussehen würde.

Ohne Zweifel hat sich zu einem nicht geringen Teil der G/ßt/öe/zs-
sc/zww«d unserer heutigen Zeit hemmend auf das gottesdienstliche Leben
ausgewirkt. Gottesdienst und Glaubenszeugnis gehören innerlich eng zu-
sammen. Nicht umsonst betont die Liturgiekonstitution: «Ehe die Men-
sehen zur Liturgie hintreten können, müssen sie zu Glauben und Bekehrung
gerufen werden» (Art. 9).

Die Erneuerung des Gottesdienstes wurde aber auch von einer ande-
ren Zeiterscheinung beeinflusst, die man als «Zwe/Ye /I w/A:/ürM«g» bezeich-
nen könnte und die genau mit der nachkonziliaren Reform zusammenfiel.
«Von hierher haben sich Allergien gegen die Zeichenwelt der Liturgie und
darüber hinaus eine akademistische Abneigung gegen alles Volksfromme,
einschliessslich Heiligenverehrung und Brauchtum ergeben Wo Zei-
chenwelt und Volksfrömmigkeit zurückgedrängt werden, kommt es

zwangsläufig zu jener Kargheit des Ausdrucks, die weithin so erkältend
gewirkt hat»'.

Vielerorts überbot man sich gegenseitig, alles, was zur Verfeierli-
chung des Gottesdienstes beitragen konnte, wegzuräumen, sei es im Ritus
oder im Raum; selbst der Priestergesang passte nicht mehr in dieses Welt-
bild. Das musste zu einer bedauernswerten Verarmung des Gottesdienstes
führen.

Die von den neuen liturgischen Büchern mit gutem Grund gewährte
grössere Freiheit und die vielen Auswahlmöglichkeiten waren für die neue
Welle der Aufklärung ein willkommenes Signal. Nicht wenige Liturgen
glaubten, die Gestaltung des Gottesdienstes sei nun ganz ihrem Belieben
überlassen. Die Liturgie wurde zu einem Experimentierfeld privater Ein-
fälle.

Die vom Messbuch gewährte Möglichkeit zu kurzen Admonitionen
wurde falsch verstanden; es erwuchs aus ihnen eine «Sermonitis», die -
ganz im Sinn der aufklärerischen Tendenz - aufdringliche Besserungs-
anstösse geben wollte, wovon selbst Fürbittanliegen nicht verschont blie-
ben. Das führte zu einer hektischen Unruhe vieler Gottesdienste. Wurde
früher der Gottesdienst fast ausschliesslich als Kult gesehen, schlug nun das

Pendel in das andere Extrem aus. Der Gottesdienst wurde auf einen
«Horizontalismus» hin angelegt.

Es wird nun die vordringlichste Hw/gßöß efer ZwArt/n/t in der Erneue-

rung des Gottesdienstes sein, die neue Sicht des Gottesdienstes verständlich
zu machen. Die von oben initiierte Reform ist zum Scheitern verurteilt,
wenn sie an der Basis nicht rezipiert wird. Grundlegend für das neue Litur-
gieverständnis ist die liturgietheologische Einsicht, dass Liturgie immer
Kult ist, dass sie aber ebenso wesentlich Heiligung des Menschen bedeutet.

120 Jahre Schweizer
Bischofskonferenz
Heute sind genau 120 Jahre vergangen,

seitdem sich die schweizerischen Bischöfe in
Solothurn zu ihrer ersten Konferenz ver-
sammelten. Damals wurde keine Pressemel-

dung erstattet. Mit unserer kleinen Studie
wollen wir dies gleichsam nachholen. Ver-
schiedentlich mussten wir bis nahe an die
Jetztzeit herandringen, nämlich dann, wenn
sich Formen hundert oder mehr Jahre lang
erhalten haben. Unsere Bischöfe wollten
eine auf die schweizerischen Verhältnisse
abgestimmte Organisation schaffen. Wir
werden daher bald bekannten Persönlich-
keiten und Institutionen begegnen. Diese re-
den zu lassen, erachteten wir als Zweck die-

ser Arbeit'. Vorerst zeigen wir die Bestre-

bungen auf, die zur Gründung führten. An-
schliessend versetzen wir uns in den 1. De-
zember 1863 zurück und werden Organisa-
tion und erste Traktanden kennenlernen.

I. Das Vorfeld
Die Schweizer Bischofskonferenz ist

wohl schon 120 Jahre alt, aber nicht unbe-

dingt die älteste der Welt. Nach den Révolu-
tionen der Jahre 1847/48 versammelten sich
die Bischöfe in Deutschland, Österreich,
Frankreich und Amerika zu Konferenzen,
aber vorerst nur sporadisch^. Bald darauf
folgten die Amtskollegen in Belgien, die

aber nur die Regierungsvorlagen für die ka-
tholischen Parlamentarier zu begutachten
hatten. Mit dem Jahrgang 1863 ist die
Schweizer Bischofskonferenz die älteste der

Welt, wenn wir als Wesensteile festhalten,
dass sie sich als erste regelmässig versam-
melte, rechtlich strukturiert war und sich

mit kirchlichen Leitungsfunktionen befass-

te'.
Bereits 1849 sollen erste Bestrebungen

für ein Konzilium sämtlicher Schweizer Bi-
schöfe bestanden haben. Zwei liberale
Bündner Zeitungen weisen unter Bezug auf
den radikalen «L'Observateur de Genève»

daraufhin''. Die kurze Pressenotiz lädt auch

> Aus Platzgründen konnten wir hier nur die
wichtigste Literatur anführen. Wir haben daher
die Titel verkürzt wiedergegeben, also Untertitel
weggelassen, sowie allgemein gebräuchliche Ab-
kürzungen nicht speziell eingeführt.

2 Schubert Fr., in: LThK, 1. Auflage, Band 2,

Sp. 377-378; sowieRösserE., in: LThK, 2. Aufla-
ge, Band 2, Sp. 506-507.

3 Leisching Peter, Die Bischofskonferenz,
Wiener R. hist. Studien 7, Wien 1963, S. 16-17,
251.

4 Churer Zeitung 33 (1849) Nr. 84 und «Der
liberale Alpenbote» 2 (1849) Nr. 86 vom 27. Okto-
ber 1849, S. 343.
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Liturgie als Dialog zwischen Gott und Mensch ermöglicht eine stärkere Ver-
bindung des Gottesdienstes mit dem konkreten Leben der Gemeinden und
der einzelnen Christen. Wenn hier die richtige Mitte gefunden wird, ist der
Gottesdienst weder zu theoretisch und ohne jeden Aktualitätsbezug noch
zu horizontal.

Was die Liturgiekonstitution im Zusammenhang mit der vollen und
tätigen Teilnahme des ganzen Volkes feststellte, gilt auch von dieser Hin-
führung in das neue Liturgieverständnis, die nicht verwirklicht werden
kann, «wenn nicht zuerst die Seelsorger vom Geist und von der Kraft der

Liturgie tief durchdrungen sind und in ihr Lehrmeister werden. Darum ist
es dringend notwendig, dass für die liturgische Bildung des Klerus gründ-
lieh gesorgt wird» (Art. 14).

Man kann wohl kaum behaupten, dass diese Aufgabe auch nur eini-

germassen zufriedenstellend gelöst sei; ganz abgesehen davon, dass sie gar
nicht ein für allemal erledigt werden kann, sondern einen dauernden Pro-
zess darstellt. Aber auch Gottesdiensthelfer, Katecheten und alle in der
Seelsorge Tätigen sollten eine gediegene liturgische Grundausbildung er-
halten. Denn im Zusammenhang mit dem heutigen Kirchenverständnis ist

ja die Liturgie Sache des ganzen Gottesvolkes.
Wenn sich der neue Gottesdienstbegriff allmählich durchsetzt, dann

werden die genannten Mängel verschwinden, und dann besteht auch nicht
die Gefahr, dass die Kinderkrankheiten der erneuerten Liturgie zu chroni-
sehen Leiden ausarten. Der Gottesdienst wird wieder eine festliche Feier
sein, die hingeordnet ist «auf die Heiligung der Menschen, den Aufbau des

Leibes Christi und schliesslich auf die Gott geschuldete Verehrung»
(LK Art. 59). Ein solcher Gottesdienst vermag der Gemeinde Kraft zu geben
für ein gelebtes Christentum.

Diese innere Erneuerung des Gottesdienstes wird schwieriger sein als

die Änderung äusserer Formen. Sie braucht Geduld und Zeit. So betrachtet
ist die Liturgiereform niemals zu Ende. Sie ist eine Zukunftsaufgabe, der
sich die Kirche immer wieder neu stellen muss.

IFa/Zer vo« Arx
' Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil. Teil I. Freiburg i. Br.

1966, 13.
' Abgedruckt u. a. in: Gottesdienst 17(1983)159f.; Zitat 159.
® B. Fischer, Liturgische Erneuerung: Abschluss oder Anfang?, in: Bibel und Liturgie 50(1977)

47-53; Zitat 50.

den Erzbischof von Mailand und die Äbte

vom Grossen Sankt Bernhard und St-

Maurice zur ersten Bischofskonferenz nach
St-Maurice ein. Zustande gekommen ist das

Treffen jedoch nicht. Die Niederlage im
Sonderbundskrieg lastete noch zu schwer

auf den Bischöfen. Neue Reaktionen gegen
die katholische Kirche wollte man keine pro-
vozieren. Wie ernst die Bestrebungen des

Jahres 1849 überhaupt waren, ist allerdings
nicht ersichtlich. Als nämlich der Kapuzi-
nerpater Veit Gadient für seine Theodosius-
Biographie sämtliche Diözesanarchive
durchsah, fand er einzig die Bündner Zei-
tungen. Wäre die Zusammenkunft wirklich
ernsthaft geprüft worden, hätte sich meiner

Meinung nach doch irgendeine Korrespon-
denz in einem bischöflichen Archiv erhal-
ten'. Wie «Der liberale Alpenbote» darüber
dachte, ersieht man aus der Plazierung die-
ser Meldung: Vorerst schimpft er über einen

Ex-Jesuiten, der in Bern gegen die Häretiker
gepredigt und eines Sonntags mit Hund und
Gewehr gejagt haben soll, jetzt aber im Ge-

fängnis liege, wo die Jesuiten ja auch hinge-
hörten. Dann wird eine Bischofskonferenz
angekündigt, und schliesslich weiss das

Blatt noch zu berichten, man habe in Vais

mineralhaltiges Wasser entdeckt und plane

nun, einen Kurbetrieb aufzubauen.
Der Gedanke einer engeren Verbindung

der schweizerischen Bischöfe wurde hinge-

gen von Laien schon früher ernsthaft postu-
liert. Ratsherr Josef Leu von Ebersol und
Schultheiss Rudolf Rüttimann regten einen

solchen Zusammenschluss im Rahmen des

Ruswiler Vereins schon 1843 an. Als 1855

die vorwiegend radikale Bundesversamm-

lung eigenmächtig die Bindungen des Tes-
sins an die Diözesanverbände von Mailand
und Como aufhob, verlangte die Luzerner
Sektion, man müsse dagegen Protest erhe-

ben. Diese Gruppierung kritisierte, dass die
Bischöfe und die Zentralleitung des Piusver-
eins geschwiegen hatten^. Diese reagierten
aber nicht, denn sie wollten keine neuen

Kämpfe hervorrufen. Bischof Marilley war
seinerzeit durch die radikale Freiburger Re-

gierung abgesetzt und in Chillon gefangen
gesetzt worden. Aus dem Exil im Ausland
durfte er erst 1856 zurückkehren. Bischof
J. A. Salzmann von Basel hatte den Libera-
len des Friedens wegen ohnehin Konzessio-

nen gemacht, und sein Amtsbruder in St.

Gallen, Johannes Petrus Mirer, war 80jäh-
rig. Wer die Geschichte der St. Galler Bis-

tumsgründung einigermassen kennt und

weiss, wie im Gefolge des Sonderbundskrie-

ges dort Kirchenpolitik betrieben wurde',
versteht, dass Bischof Mirer sich unbestreit-
bar grosse Verdienste erworben hat, jetzt
aber amtsmüde geworden war.

Im Piusverein dachte man anders. Wie in
der Gegenreformation sollten nun die Laien
auf dem Wege der Politik einerseits, durch

Unterstützung der Bischöfe andererseits die
Rechte der katholischen Kirche wahren.
«Viribus unitis» war die Devise. So fiel das

Fehlen der Bischöfe an der Weihe des Mirer-
Nachfolgers Carl Johann Greith am 3. Mai
1863 besonders auf. Im vollen Einverständ-
nis mit dem Redaktor wurde daher in der
Schweizerischen Kirchenzeitung kritisiert:
«Unsere Bischöfe hätten doch Ursache ge-

nug, sich persönlich kennen zu lernen, ge-

genseitig über die Verwaltung ihres hohen
Amtes sich zu besprechen und eine gemein-
same Handlungsweise zu vereinbaren.»®
Bei einem Besuch in St. Gallen soll Bischof
Marilley von Freiburg im Jahre 1860 dann
eine eigentliche schweizerische Bischofs-
konferenz angeregt haben. Dies ist aus ei-

nem Schreiben des damaligen Bischofsvi-
kars Greith von St. Gallen an das Ordinariat
in Chur ersichtlich'. Der Generalvikar der
Diözese Chur, P. Theodosius Florentini,
dachte wie Bischof Marilley. Doch hatte er
diese Idee schon früher gehegt und konnte
bereits eine ausgearbeitete Traktandenliste
vorlegen. Diese überwies er mit Freude nach

Freiburg. «Davon darf uns nichts abhal-

ten... Einigung und festes Wirken kann nur
Segen bringen.» Bischof Marilley antworte-
te: «Ich erhoffe mit Zuversicht von der Kon-
ferenz eine neue Kräftigung des katholi-
sehen Glaubens und Lebens unter den Geist-

' Gadient Veit, Der Caritasapostel Theodo-
sius Florentini, Luzern 1944, S. 405.

® Steiner Alois, Der Piusverein der Schweiz,
Stans 1961, S. 141-147; Altermatt Urs, Der Weg
der Schweizer Katholiken ins Ghetto, Einsiedeln
1972, S. 39, 53.

Müller Josef und Meyer Jakob, in: Meile
Josephus, 100 Jahre Diözese St. Gallen, Uznach
1947, S. 11-48, 91-95.

® SKZ 32 (1863) Nr. 22; Steiner, S. 145.

' Gadient, S. 405.
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lichen und Gläubigen unserer hl. Kirche.»
Am 3. und 4. Dezember 1861 trafen sich die

Generalvikare in Freiburg zur vorbereiten-
den Sitzung. 1862 publizierten die Bischöfe
eine gemeinsame Erklärung über die Misch-
ehen. Doch eine Gründungsversammlung
fand noch nicht statt. Durch den Tod der Bi-
schöfe Johannes Petrus Mirer von St. Gal-
len am 17. Mai 1862 und Karl Arnold-Obrist
von Basel am 17. Dezember 1862 verzögerte
sich die Gründung erneut.

II. Gründungsversammlung
Am 1. Dezember 1863, also vor 120 Jah-

ren, trafen sich unsere Bischöfe dann anläss-

lieh der Bischofsweihe von Eugène Lâchât
in Solothurn zur Gründungsversamm-
lung'". Daran nahmen teil: Dr. theol. Pierre

Josephe de Preux, Bischof von Sitten;
Etienne Marilley, Bischof von Lausanne
und Genf; Dr. theol. h.c. Carl Johannes

Greith, Bischof von St. Gallen; Eugen
Lachat, Bischof von Basel; P. Theodosius

Florentini, Kapuziner, Generalvikar der Di-
özese Chur in Vertretung des Bischofs Franz
Nikolaus Florentini. Die Leitung hatte Bi-
schof De Preux von Sitten als Dekan inne.
Die ersten Traktanden waren einmal eher

grundsätzlicher Art, so die Bereinigung ei-

nes Reglementes.
Eine Einzelfrage bildete die Apostoli-

sehe Nuntiatur in Bern, die sogar in Form ei-

nes Geschäftsträgers bedroht war. Die Bi-
schöfe beschlossen, sich mit allen Kräften
für die Beibehaltung einzusetzen. Vorerst
wollte man noch zuwarten, da vorerst das

Archiv der Nuntiatur nach Dokumenten
über deren staatsrechtliche Stellung durch-
zusehen war, «... afin d'avoir des matéri-
aux prêts pour le moment où ses ennemis dé-

masqueront leurs batteries». Eine

Ergebenheitsadresse orientierte Papst Pius
IX. über die Neugründung und die Bemü-

hungen zur Beibehaltung der Nuntiatur. In
seinem Antwortschreiben vom 13. Juli 1865

führte der Papst aus: «Quocirca Vos maxi-

me optatis, ut iterum in Helvetia existât Vir
episcopali dignitate ornatus, qui Nostri, et

Apostolicae Sedis Nuntii munere fungatur
ad majorem catholicae Ecclesiae prosperita-
tem in istis regionibus procurandam. Nihil
certe Nobis gratius nihil optatius esse potest

quam ut omni cura studioque ea peragamus,
quae majori sanetissimae religionis bono,
Sacrorum Antistitum utilitati, animarum-

que saluti conducere noseimus.»" 1874

wurde der Nuntius durch die Bundesbehör-
den doch ausgewiesen".

Die Zusammensetzung der Schweizer Bi-
schofskonferenz im Laufe der Zeit wäre al-
lein eine Abhandlung wert, da sie die Ge-

schichte von Kirche und Staat in ihren ge-
genseitigen Beziehungen wiedergibt. Seit

1865 nahm der Titularbischof von Hebron,

Msgr. Mermillod, für Genf teil. Obwohl er

Schweizer Bürger war, wies ihn der Bundes-

rat am 17. Februar 1873 aus der Schweiz

aus". Die Teilnehmer liste notiert daher ab

1873 «exilé». Erst am 14. April 1883 wider-
rief der Bundesrat diese Ausweisung, nach-
dem er vor der Proklamation des Breve Pi-
us' IX. vom 16. Januar 1883 über Mermil-
lods Ernennung zum Bischof von Lausanne
und Genf um sein Einverständnis angefragt
worden war. Daher verringerte sich die Bi-
schofskonferenz um einen Teilnehmer.
Dank der Regelungen der Tessiner Bistums-

frage von 1884 und 1888 nahm an der Bi-
schofskonferenz vom 8. Juli 1885 erstmals

Eugen Lachat als Apostolischer Admini-
strator des Tessins teil". Msgr. Etienne

Bagnoud, Abt von St-Maurice und Titular-
bischof von Bethlehem, wurde erstmals an

die Tagung vom 9./10. März 1871 eingela-
den, obwohl St-Maurice als territorium
nullius galt, nicht aber als solches anerkannt
war. 1865-1870 liefen solche Bestrebungen,
zu einem Ergebnis führten sie aber nicht.
Die förmliche Anerkennung erfolgte erst am
11. Oktober 1933". Umgekehrt verhält es

sich übrigens mit Einsiedeln. Obwohl die Bi-
schofskonferenz hier immer wieder tagte
und eine kirchliche Anerkennung ebenfalls

fehlte, konnte der Abt von Einsiedeln erst ab

1948 an den bischöflichen Sitzungen teilneh-

men, nachdem die Anerkennung als ter-
ritorium nullius am 21. Juni 1948 erfolgte".

An der Gründungsversammlung vom 1.

Dezember 1863 wurde ein Reglement erar-
beitet. Als eigentliches Traktandum wurde
einzig die Frage der Nuntiatur behandelt.
Die weiteren Geschäfte wurden zur weiteren

Vorbereitung auf die nächste Sitzung vom
12. bis 15. April 1864 in Freiburg verscho-
ben. Hierüber werden wir in Abschnitt III
handeln.

Organisation
Mit dem ersten Reglement gaben sich die

Schweizer Bischöfe die erste Organisation.
Das genannte Opus verdient allerdings nicht

nur rechtshistorisches, sondern eigentlich
auch zeitgenössisches Interesse: Es blieb

nämlich 98 Jahre, also bis 1961, sozusagen
unverändert in Kraft. Eine grossartige Or-

ganisation wollten die Bischöfe nicht aufzie-
hen. Daher enthält das Reglement nur vier

Artikel. Im Ingress umschrieben sie allge-

mein die Aufgaben ihrer Zusammenkünfte,

«... qui serviront à introduire dans l'admi-
nistration de leurs diocèses respectifs et dans

la discipline ecclésiastique l'uniformité cor-
respondante à l'uniformité de l'Eglise ca-

tholique, - persuadés en outre que ces confé-

rences doivent contribuer au bien de la Reli-

gion et répondre aux besoins de notre temps,
en affermissant la foi et la discipline catholi-

que». Gemäss Art. 1 des Reglementes soll

alljährlich eine Konferenz abgehalten wer-
den, sofern dies überhaupt nötig ist. 1901

konnten die Traktanden durch Zirkular er-

ledigt werden. 1870 weilten die Bischöfe in
Rom, 1877 bildeten politische und 1916

wohl kriegerische Ereignisse den Grund,
dass keine Sitzung abgehalten werden konn-
te. 1931 musste erstmals wegen Überlastung
eine zweite ausserordentliche Sitzung abge-
halten werden.

Die Schweizer Bischofskonferenz von
1890 wurde als bisher einzige durch einen

Kardinal, nämlich Gaspard Mermillod, prä-
sidiert. Den Rekord an Präsidialjahren hält
mit 17 Jahren (1934-1951) Bischof Dr. Vik-
tor Bieler von Sitten, gefolgt mit 15 Amts-
jähren (1952-1967) vom Administrator des

Tessins, Angelo Jelmini. Weil Dekan Greith
langsam sein Augenlicht verlor, wurde 1880

bis 1882 ein Vizepräsident eingesetzt. Bi-
schof Greith war anwesend und sozusagen
Ehrenpräsident. Die altersbedingten
Schwächen von Bischof Adrien Jardinier er-
laubten eine weitere Teilnahme ab 1892

nicht mehr, so dass ihn bis 1894 der Vizede-
kan Augustin Egger von St. Gallen vertrat.
Wiederum anders wurde 1909 bis 1911 ver-
fahren. Bischof Battaglia von Chur resig-
nierte 1908, wurde aber 1909 zum Titular-
erzbischof ernannt und blieb daher Präsi-
dent. Zusammen mit seinem Nachfolger Ge-

orgius Schmid von Grüneck war Chur nun
eigentlich doppelt vertreten. Der Kanzler
des jeweiligen Dekans hatte das Sekretariat

zu versehen. Bereits an der Sitzung vom 27.

Juli 1880 wurde diese Praxis geändert, bis

man sich am 11./12. September 1883 wieder
auf das Reglement besann. Man gestattete
aber auch weiterhin Ausnahmen.

Art. 2 bestimmt die Fragen, die die Bi-
schöfe behandeln wollten, die «... Intérêts
des âmes - en profitant dans cette vue, des

lumières de tous, afin que les efforts réunis
tendant plus efficacement au but de leur

sainte mission». In Art. 3 drücken die Bi-
schöfe ihre Untergebenheit und Zusammen-

'0 Prot. BK, Band I, S. 1-3.
" Archiv BK, Mappe 01.2.201.

Lampert, Staat und Kirche in der Schweiz,
Band 2, Freiburg/Leipzig 1938, S. 556-557.

" Darüber: Lampert II, S. 280-285; Pfeiffer
Marc, Der Kulturkampf in Genf (1864-1873), Zü-
rieh 1970.

Darüber: Lampert II, S. 347-359; Maspoli
Enrico, Diritto ecclesiastico dello stato di Ticino,
Lugano 1911; Trezzini Celestino, Le Diocèse de

Lugano, Rektoratsrede, Freiburg 1948; Amtliche
Sammlung 1883-1884, S. 805-811; 1887-1888, S.

731-732; Bulle: ASS 22 (1890) 449-457; Neurege-
lung 1968, in Kraft seit 26. Februar 1971: AAS
1971, S. 278-281; AAS 63 (1971) 212-213.

'S Darüber: Lampert II, S. 359-360; AAS 26

(1934)50-51.
" AAS 40 (1948) 282. Weitere Entwicklung

siehe; Müller Joachim, Die Bistümer der Schweiz,
in: ders., Katholische Kirche Schweiz, Freiburg
1981, S. 96-120, bes. S. 113.
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L/ïurg/evvmertsc/itf/f /m Z)/e/7s/ cfer £>7zewm/ßg WPG? £ïn/ie#
Dass Atz/ozî 7/zzzzggz a/5 Pz'/wrg/ewzs-

sezzsc/za/Z/ez- «rez'c/ze Sc/zä/ze z/es c/zrzs///-

c/zezz /z/zzrgz'sc/zezz PzPes» ezsc/z/ossezz

/zaß war/zzz"z//eevazzge//sz?/z-//zeo/ogz'sc/ze

FaPa//ä/ z/er Dm'vezsz'/ä/ ßase/ em

Grzmz/, z'/zm z/erz P/zrerzz/oP/or zw ve/7ez-

/ze/z. JF/e Arz/o/z 7/äzzggz a/5 ß/sc/zo/zw-
zzäc/zs/ warf vor a//em ßz'sc/zo/ vorz ßase/

war: a//er<7z>zg5 vom se/6s/gewä/z//erz «w/

zmzzmsm/» z'/z P//z'c/z/genommen, 50 war
er awc/z a/5 Pz7zz/-gz'ewzssezzsc/za///ez' zw-
zzäc/zs/ zmz/ vor a//em Pro/essor a/z z/er

Pa//zo/z'sz7z-//zeo/ogz'sc/zerz Fa/:zz//ä/ Pre/-

Zzwrg: a//erz/z>zgs zz/c/z/ zzwr (/er JFz'ssezz-

5c/za// verp/f/c/z/eß 5orz(/erzz awc/z z/em

vorz ez'rzem Pz7urgz'ewz'ssezzsc/za///er /ez's/-

ßarezz D/erzs/ arz z/er Prrzeaerzzrzg zzrzz/ arz

c/er Pm/ze/Z z/er P/rc/zerz. A7/7 se/rzerz e/ge-

rzerz IFor/erz gesag/, z/z'e er a/5 7/erazzsge-

6er z/er Sazzzzrz/arzg vorz zerzfra/erz Pex/erz

zwr Pzzc/zar/s/z'e/e/er 7967 voraw5ge-
sc/z/cP/ /za//e: « PF/r /zo/ferz, z/a55 (/a5 vor-
//egerzz/e PFerP mz7 se/rzerz za/z/re/c/zerz

Pzzc/zarz's/z'egeöe/erz mz7/ze//erz Parzrz, z/erz

[Feg zw z/erz ä//e5/erz Qwe//erz z/es C/zrz-

5/erz/wzrzs zzzrücPzzz/z'rzz/erz wrzz/ 50 e/rzerz

/zesc/ze/z/erzerz D/erzs/ arz z/er Pz'/argze-Pr-

rzewerwrzg z/er /:a//zo//5c/zerz wrzz/ z/er arzz/e-

rerz TGrc/zerz, wrzz/ z/am// awc/z arz z/er er-
/zo///erz P/rz/ze// a//er C/zr/s/erz, zw /e/s/erz,

50 z/a55 z//e vorz C/zr/s/zzs am Forafterzz/

se/rzes Pe/z/erzs ge/ez'er/e wrzz/ vorz z/erz

C/zr/5/erz a//ezez7 zw /e/errzz/e ßwc/zar/s/z'e

immer me/zr zwm <Ze/c/zerz z/er P/rz/ze//

wrzz/ ßarzz/ z/er P/e6e> /Äzzgzzs/z'rzzzs/ wer-
z/e.»

Der ers/e ßarzz/ z/z'eser Samm/wrzg 6/e-

/e/ wrz/er z/em 77/e/ «Prex ewc/zar/s/z'ca»

Pex/ez/era/Z/z/rc/z/zc/zerz 7raz/z7/orz z'rz Os/
wrzz/ [Fes/; z/er zwez'/e ßarzz/ 6/e/e/ wrz/er

z/em 77/e/ «Coerza Dom/rzz» M/zerzz/-

ma/z/s/z'/wrgz'erz z/er Pe/orma/zorzsP/r-
c/zerz; z/er z/rz'//e ßarzz/so// wrz/er z/em Fz7e/

«Sacrwm Corzv/v/am» Aßerzz/ma/z/s/z7zzr-

g/erz z/erGegerz war/ö/e/erz. Dz'e [Fa/z/ vorz

Pro/essor 7/äzzggz zwm ß/sc/zo/ vorz ßa-
se/, azzz/erwez'/z'ge Ferp//z'c/z/wrzgerz z/er

z/es/za/6 rzwrzme/zr a//e/rz/gerz 7/erazzsgeße-

r/rz Dozerz/z'rz /rmgarz/ Pa/z/ sowz'e z/z'e

/fom/r/z'z/er//zez7 z/es For/zaöerzs verzö-

ger/erz z/as Prsc/ze/rzerz z/es zwez/erz ßarz-

z/es. [Ferz/ge [Foc/zerz vor z/em P/zrerz-

z/oP/ora/ /za//e A/Z/z/sc/zo/Arz/orz 7/ärzggz

z/z'e Prewz/e, arz/äss/z'c/z z/es Prsc/zezrzerzs

z/esers/erz Pez'/Zzarzz/es vorz «Coerza Dom/-
rzz» z/z'e Por/se/zwrzg z/er Samm/wrzg z/er

Ö/7erz///c/zPez7 vors/e//erz zw Pörzrzerz -
«Coerza Domz'rzz /»', «z/as rzz'c/z/ rzwr ez'rze

wz'sserzsc/za///z'c/ze Pez's/wrzg, sorzz/errz

awc/z e/rz errrzwrz/errzz/es Zez'c/zerz wrzz/

Zewgrz/s ec/z/er ÖPamerze se/rz möc/z/e».

Pz7wrgz'ewz'sserzsc/za// z'm D/erzs/ awc/z arz

z/erPz'rz/zez7. Po/ger/c/z/z'g vers/arzz/Azz/zzrz

7/ärzgg/ awc/z se/rz Am/ a/s ß/sc/zz?/ vorz

ßase/ a/s D/erzs/ awc/z arz z/erP/rz/zez7. D/e
evarzge/zsc/z-//zeo/ogz'sc/ze PaPa//ä/ z/er

Grzz'versz'/ä/ ßase/ ver/z'e/z z'/zm z/es/za/6

rzz'c/z/ rzwr wegerz z/er G/aw/zw//rz//gPez7

se/rzer xlm/s/zz/zrwng, sonz/ern awc/z we-

gen z/er z/ar/n zwm /I zzsz/rwcP gePzzrrzme-

nen Sorge wm z/z'e P/zz/zez7 z/as P/zrerzz/zzP-

/ora/.
Der Porsc/zwng, z/er /z7wrg/sc/zen Pr-

newerwng wnz/ z/er P/rz/ze// z/er C/zr/s/en
wz'// awc/z «Coena Dom/m» z/z'enen: ßanz/

/. Zz/e/e/ /I Zzerzz/ma/z/s/z7wrg/ezz z/es

Z6.//7. Ta/zr/zarzz/er/s, ßanz/ 7P wz'rz/

A/zerzz/ma/z/s/z'/zzrg/erz z/es /S.-20. Ja/zr-

/zwnz/er/s /Pz'e/z'smws, Azz/P/ärzzrzg, Pe-
s/azzra/zorz/ Zz/e/erz. Dz'e z'rz «Coena Dom/-
rzz /» gesamme/Zerz re/orma/orz'sc/zen

z!6enz/ma/z/sorz/nwngen /a//en z/wre/z z'/z-

re «wnüZzersz'c/z//z'c/ze Kz'e//a// wnz/ Gnez'n-

/zez7/z'c/z/:ez7» /Pr/ez/er Sc/zw/z/ aw/. 7n ez-

ner a//gemez'nen Pz'n/w/zrwng werz/en z/es-

/za/Zz z/z'e ßez/z'ngwngen re/orma/orz'sc/zer
ßz'/wrgz'eZzz'/z/wng wnz/ z/z'e ßez/e/zwngen
zw/sc/zen z/en z'n «CoenaDom/nz 7» a/zge-

z/rwc/:/en ,46enz/ma/z/sorz/nwngen sArz'z-

z/er/. Fo//s/änz/z'g aZzgez/rwc/:/ wwrz/en 4S

r!6enz/ma/z/sorz/nwngen, was ez'ne s/ren-

ge rlwswa/z/ 6ez/z'ng/e, er/zz'e// z/oc/z z'n z/er

Pe/orma/z'onszez7y'ez/ePanz/es/:z'rc/ze z'/zre

ez'gene Pz'rc/zen- wnz/ z/amz'/ awc/z ^46enz/-

ma/z/sorz/nwng; a//ez'n z/as ßwe//enver-
zez'c/znz's von «Coena Domz'nz 7» /w/zr/
/ 76zl6enz/ma/z/sorz/nwngen z'n z'nsgesam/

429 /4 wsgaöen an. Dz'e awsgewä/z//en

/16enz/ma/z/s/z7wrgz'en sz'nz/ z'm vor/z'egen-
z/en ßanz/ m 2 7 Fapz7e/grw/r/rz'er/, z/z'e sz'c/z

mez's/ vom /errz'/orz'a/en Prz'nzzp z/er Pz-

/wrgz'e6z7z/wng /zer ergaben. Den /z'/wrgz-

sc/zen Pex/en, z/z'e z/z'e 7/aw/z/sac/ze aws-

rnac/zen, sz'nz/ Jewez'/s Pwrze /z'/wrgz'ege-

sc/zz'c/z//z'c/ze Pz'n/ez'/wngen voranges/e///;
/z7wrgz'sc/zen Pex/en z'n weniger ge/äw/z-

gen Sprac/zen z's/ zwz/em ez'ne D/zerse/-

;wng 6ez'gege/zen.

«Coena Domz'nz 7» rz'c/z/e/sz'c/z so, wz'e

z/z'e 7/erawsge/zerz'n zw Pec/zz er/r/är/,
nz'c/z/ nwr an Pz7wrgz'ewz'ssensc/za///er,

sonz/ern awc/z an Peser, z/z'e z/z'e Präge z/er

zlZzenz/ma/z/s/e/zre z'n/eressz'er/ wnz/ z/z'e

sz'c/z z'm ö/rwmenz'sc/zen Dz'a/og engagz'e-

ren. «rlw/ z/em GeZzz'e/ z/erzlftenz/ma/z/s-

/z'/wrgz'e wnz/ -/e/zre Pönn/e z'/zrzen z/z'ese

Samm/wng ez'n wz'//Pommenes 77z'//smz7-

/e/sez'n. Sz'ePönn/ez/azw öez'/ragen, Zzes/e-

/zenz/e Forwr/ez'/e a6zw6awen wnz/ z'm

r46enz/ma/z/svers/änz/nz's immer me/zr

aw/ez'nanz/erzwzwge/zen. TVa/wr/z'c/z zs/

awc/z /zzr z/z'e s/änz/z'g aw/gege6ene Pe-

/orm z/er Pz'/wrgz'e z'n a//en Pz'rc/zen z/z'e

Penn/nzsz/er Praz/z'/z'on, so wo/z/ z/er e/ge-

nen a/s awc/z z/z'e z/er anz/eren Pon/essz'o-

nen, wner/äss/z'c/ze Korawsse/zwng. » Pz-

/wrgz'ewz'ssensc/za// z'm Dz'ens/ z/er Pr-
newerwng wnz/ Pm/zez'/. Po// [FezTre/

' Irmgard Pähl (Hrsg.), Coena Domini I.
Die Abendmahlsliturgie der Reformations-
kirchenim 16./17. Jahrhundert, Universitäts-
verlag, Freiburg 1983, XVIII und611 Seiten.

arbeit mit den jeweiligen Päpsten aus. Kann
ein Bischof nicht selber an der Sitzung teil-
nehmen, so ist er nach Art. 4 des Reglemen-
tes verpflichtet, einen Stellvertreter zu ent-
senden. Diese paar Sätze bildeten - juri-
stisch gesehen - bis 1961 die Grundlage un-
serer Bischofskonferenz. Dass sich das Re-

glement so gut bewährte, liegt wohl darin,
dass der Erlass kurz und bündig formuliert
war und daher flexibel blieb. Er wurde ein-

zig ins Protokollbuch eingetragen. Erst an
der Sitzung vom 11 ,/12. September 1883

wurde beschlossen, jedem Bischof eine Ab-
Schrift auszuhändigen.

In Ergänzung des Reglementes bestimm-

ten die Bischöfe am 8. September 1885 eine

neue Abfolge, wie Traktanden anzumelden
und weiterzuleiten seien, da sich die Neure-

gelung vom 26. August 1884 nicht bewährt
hatte. Auch diese wurde am 24. Juli 1924

wieder ersetzt. Man ersieht daraus, dass

man Änderungen vornahm, wenn solche ge-
boten schienen.

Als richtige Schweizer dürfen wir wohl
auch den Finanzen nachfragen. Bis 1931 er-
fahren wir darüber überhaupt nichts. Dieses

Protokoll erwähnt erstmals die Bischofskas-

se, die durch den Piusverein bzw. den späte-

ren Schweizerischen katholischen Volksver-
ein gespiesen wurde. Da indes bereits ein be-

stimmter, zwar recht bescheidener Betrag
vorhanden war, kann angenommen werden,
dass die Kasse schon früher bestand. Aus ihr
wurden die Fahrtspesen der einzelnen Mit-
glieder bestritten sowie jeweils Fr. 200.- an

den Gastgeber für Kost und Logis ausge-
richtet. Ein Sekretariatshonorar fehlte
noch.

Das genannte Reglement bewährte sich
bis 1961. Mit Schreiben vom 5. Juni 1958

wies die Nuntiatur dann die Schweizer Bi-
schofskonferenz an, neue Statuten zu erar-
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beiten und diese der Konsistorialkongrega-
tion zur Approbation vorzulegen. Für die

neuen Statuten dienten solche der Konferen-

zen unserer Nachbarländer als Vorbild, et-

wa so, wie wenn Staatskanzleien eine Ver-

Ordnung entwerfen müssen. Da das Verhält-
nis zur Nuntiatur nur ungenügend geregelt

wurde, wurde ein erster Entwurf reprobiert.
Erst eine durch die Bischöfe an ihrer Sitzung
vom 27. Februar/1. März 1961 verabschie-

dete Fassung wurde dann «ad quinquenni-
um experimenti gratia» approbiert. Neue

Statuten wurden am 5./6. September 1966

erlassen und damit den Forderungen des

Konzils Rechnung getragen. Durch diese

neuen Statuten wurde dann ein hauptamtli-
ches Sekretariat geschaffen und am 14./15.
März 1966 Paul Werlen gewählt. Präsident

war nun nicht mehr der Dekan. Die Lei-

tungsfunktionen wechseln seither imTürnus.
Für die 1965er Statuten wurden diejenigen

von 1961 soweit möglich übernommen.
Nach einer Erfahrungsphase wurden sie

1975 bereinigt und definitiv erlassen.

III. Die Traktanden
Doch wieder 120 Jahre zurück! Welche

Fragen behandelten unsere Bischöfe an ih-

rer Sitzung vom 12.-15. April 1864 in Frei-
bürg? Wie erledigten sie die Fragen, welche
sie 1863 zur weiteren Beratung verschoben?
Wie verliefen damals die Sitzungen?

Zu Beginn fanden sich die Konferenzteil-
nehmer in der Kapelle der bischöflichen
Kanzlei des Tagungsortes ein, wo sie das

«Veni creator» sangen. «Selon l'usage», so

das Protokoll", blieb es dabei bis 1954.

Nachher war es ein Gebet zum hl. Geist,
1966 und 1967 aber beispielsweise auch wie-
der das «Veni creator». Als die Konferenz
1876 erstmals im Kollegium Maria Hilf in

Schwyz tagte, blieb man im Sitzungszim-
mer. Da man sich ab 1881 fast ausschliess-

lieh in Schwyz, gelegentlich in Ingenbohl
und Lugano traf, wurde der hl. Geist nun
immer direkt an seinen Arbeitsplatz gebe-

ten. Dass die Orte Schwyz und später auch
Einsiedeln bevorzugt wurden, hängt mit der

Eröffnung der Gotthardbahn im Jahre 1882

und der durchgehenden Südostbahn 1891

zusammen.
Nachher folgte jeweils eine lateinische

Eröffnungsansprache des Präsidenten.
1864 lautete das Thema nach Mt 18,20 «Ubi
sunt duo vel très congregati in nomine meo,
ibi sum in medio eorum». Die Begrüssungs-

anspräche blieb erhalten, seit etwa 1910aber
in einer unserer Landessprachen. Direkt an-
schliessend wurde dann ein lateinisches
Schreiben an den Papst verabschiedet. Diese

Grussadresse orientierte ihn über die wich-
tigsten Beschlüsse. In anderer Form sind
solche Schreiben noch heute üblich.

Von den weiteren 21 Traktanden stam-

men mindestens 13 von P. Theodosius Flo-
rentini. «Seine» Geschäfte betrafen Fragen
wie: Verbreitung guter Bücher und Zeitun-

gen, Sorge für genügenden Priesternach-

wuchs, Synodalversammlungen, gemeinsa-

me Grundsätze für Beerdigungen von Ka-

tholiken, Erziehungsfragen, neutrale Schu-

le, Sonn- und Feiertage und einen einheitli-
chen Katechismus'®.

Ein Kollegium wird gekauft
Geschäft 1 ist bereits ein Theodosiani-

sches Traktandum: Das Kollegium Maria
Hilf in Schwyz". Dieses Kollegium wurde
1836 gegründet und 1844 in die ersten Neu-
bauten verlegt, bis seine Jesuitenlehrer wäh-

rend des Sonderbundskrieges vertrieben
und die Schule durch die eidgenössischen In-
terventionstruppen arg geschädigt und die

Gräber geschändet wurden. P. Theodosius

Florentini wollte die Schule wieder eröff-
nen, um dadurch katholische Priester und
Laien zu formen. Wiederbeginn: 21. Okto-
ber 1856. Das Kollegium sollte dann ins Ei-

gentum der Schweizer Bischöfe übergehen.
Diese Übernahme wurde an der Sitzung des

Jahres 1864 beschlossen. Der bleibende

Wert von Fr. 200000.- wurde auf zehn Ak-
tien verteilt und diese durch die Bischöfe

umgelegt. Weitere Schulden von Fr.
300000.- beglichen Wohltäter. Unsere Bi-

schöfe bewiesen Mut: Zweite Sitzung. Er-
stes Traktandum: Übernahme eines ganzen
Kollegiums. Wohl wegen des inzwischen in
Kraft getretenen Schweizerischen Ziviige-
setzbuches wurde die alte Kollegi-
Aktiengesellschaft am 24. März 1914 in ei-

nen Verein im Sinne von Art. 60ff. ZGB
umgewandelt. Mitglieder waren nach wie

vor die Schweizer Bischöfe. Mit Volksab-

Stimmung vom 4. Juni 1972 übernahm der

Kanton Schwyz die altbewährte Schule

rückwirkend auf den 31. Januar 1971.

Verbreitung guter Bücher und Zeit-
Schriften, Gründung einer «Gazette ecclé-

siastique catholique» (so das Protokoll) wa-

ren ebenfalls theodosianische Anliegen. Ei-

ne katholische Zeitschrift für die Theologen
bestand bereits in der seit 1832 erscheinen-

den Schweizerischen Kirchenzeitung. Eine

weitere, in welcher katholische Wissen-

schaftler vorerst Fragen aus der katholi-
sehen Kirchengeschichte, aber auch aus

sämtlichen übrigen Wissenschaften publi-
zieren konnten, sollte gegründet werden.

Für die Deutschschweiz bestanden seit 1859

die «Katholischen Schweizer-Blätter», die

1904 eingingen"". Als deren Nachfolgerin
kann die seit 1907 erscheinende Zeitschrift
für schweizerische Kirchengeschichte be-

zeichnet werden. Ausstehend war ein Publi-
kationsorgan für die welsche Schweiz. Ein
solches entstand 1869 durch Bd. 1 (1869/70)

der «Revue de la Suisse catholique». In die-

ses Kapitel gehört auch, dass die im «Index
librorum prohibitorum» genannte schlechte

Literatur auszuscheiden war.
Zwei weitere Geschäfte, Förderung und

Erziehung der Jungen in Kleinen Semina-
rien sowie Examen für «aspirants aux études

théologiques et au Séminaire», sind eben-

falls Postulate Florentinis. Da Internate
oder Knabenseminare in den Diözesen Sit-

ten, Chur, Lausanne und St. Gallen (bis
1874 in St. Georgen) schon bestanden, solle
der Bischof von Basel in seinen Bestrebun-

gen, ein solches zu errichten, unterstützt
werden. Da das Churer Kleinseminar 1854

durch die liberale Regierung in ein paritäti-
sches Gymnasium verwandelt wurde, ver-
legte man die Schule nach Disentis, wo sie

auf Druck derselben Regierung 1857 wieder-

um aufgehoben werden musste. So wurde es

nach Schwyz verlegt, weshalb dem Bischof

von Chur als Ordinarius loci und Vorsteher
des Churer Kleinseminars im Kollegium
Schwyz immer ein gewisses Vorrecht zu-
stand. Am 3. April 1910 wurde das Riesen-

gebäude ein Raub der Flammen. Bischof
Georgius Schmid von Grüneck von Chur
weilte auf einer Schweizer Pilgerfahrt in Je-

rusalem. Aufgrund seiner besonderen Stel-

lung konnte er mit dem Wort «reaedifice-

tur» mittels Telegramm den Wiederaufbau
verfügen. Ab 1874 wurden auch St. Galler
Studenten nach Schwyz geschickt. Um nur
fähige Interessenten zum Priestertum zuzu-
lassen, wurden Prüfungen vorgeschrieben,
oder wie es das Protokoll sagt: «II est im-

portant que ceux qui doivent être élevés à la

digneté du sacerdoce réunissent les connais-

sances et les qualités exigés soit par la sainte-
té de l'état auquel ils aspirent, soit par les be-
soins du temps.» Anstelle einer eigentlichen
Prüfung konnte jeder Bischof auch bereits

vorhandene Ausweise anerkennen.

Seelsorge gegen den radikalen Staat
Die Mischehen beschäftigten die Bischö-

fe ebenfalls. Selbstverständlich wurde an
der kirchlich gebotenen Rechtslage festge-

halten. Die Aussprache diente vor allem da-

zu, die Rechte gegen den gierigen Staat zu
wahren. Ein Hirtenschreiben sollte per 1865

erarbeitet und alljährlich verlesen werden.

In Abweichung vom Schreiben des Jahres

1862 sollte vorerst in Rom um gewisse Dis-

pensen nachgegangen werden, um den

schweizerischen Verhältnissen besser Rech-

nung zu tragen.

17 Prot. BKI,S. 3-9.
'8 Gadient, S. 406.

" Hierüber: Gadient, S. 160-180; Widmer
Eugen, Das Jesuitenkollegium in Schwyz, Einsie-
dein 1961; Steimer Rufin, Kollegium Maria Hilf

Einsiedeln, S. 11-16,27-35; 100 Jahre Kolle-
gium Schwyz, 1956, S. 13-25; Steiner, S. 118-121.
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Die liberalen Gesetzgeber begannen, der

katholischen Kirche auch Friedhof- und Be-

Stattungsvorschriften machen zu wollen.
Die Bischöfe einigten sich auf ein gemeinsa-

mes Vorgehen, besonders darauf, staatliche

Vorschriften, die die Beerdigung von Selbst-

mördern in den katholischen Friedhöfen
verlangten, zurückzuweisen.

Einheitlich sollten in der ganzen Schweiz

verschiedene Festtage abgeschafft (Mariae
Verkündigung, St. Johann) oder auf den

nächsten Sonntag verlegt werden (Mariae
Geburt, Josefstag, Fest der Apostel Peter
und Paul). Deswegen sollte in Rom eine Dis-

pens erreicht werden. Einheitliche Vor-
Schriften für die Sonntagsarbeit sollten erar-
beitet und zur Approbation weitergeleitet
werden. Die Abschaffung bzw. Verlegung
der genannten Feiertage gelang für das Ge-

biet der ganzen Schweiz erst 1911, die aber

die Gesamtkirche betraft.
P. Theodosius Florentini regte auch

einen schweizerischen Einheitskatechismus
in den Landessprachen an. Die Bischöfe er-
wiesen sich als gute Schweizer bzw. Reali-
sten. Die Hindernisse seien viel zu gross, ob-

wohl ein Einheitskatechismus wünschens-

wert wäre. Wer die Studie von Dr. August
Berz gelesen hat, versteht die Bedenken der
Bischöfe^.

In allen Diözesen sollte das «Rituale Ro-

manum» eingeführt werden. Doch dies war
nur nach längeren Anstrengungen möglich,
«mais ils ne se dissimulent pas les difficultés
que rencontrera, dans bien de lieux, la réali-
sation de ce désir». Noch an der Sitzung vom
12./13. September 1883 hiess es, man sei

von diesem Ziel weit entfernt. Auch die Ho-
stien sollten so erstellt werden, wie es das ka-
nonische Recht vorschrieb. Die Pfarrer soll-
ten danach trachten, diese Aufgabe religio-
sen Gemeinschaften übergeben zu können.

Mit der Frage der konfessionell gemisch-
ten Schulen legte Florentini den Bischöfen
wiederum ein heisses Eisen vor. Allerdings
war er für dieses Fach wohl auch der berufe-
ne Mann. Den Besuch dieser Schulen konnte

man nicht verbieten, solange nicht konfes-
sionelle Schulen bestanden. Diese sollten

nun besonders gefördert werden.

Durch Demission von Msgr. Decurtins
stand den Bischöfen in Rom kein persönli-
eher Vertreter mehr zur Verfügung. Eine

Wahlempfehlung wurde verabschiedet, da

der neue Geschäftsträger ja Vertreter jedes
einzelnen Bischofs war. Einzig St. Gallen
machte nicht mit, da es bereits einen Bevoll-
mächtigten nominiert hatte.

Dekanatskonferenzen waren ebenfalls
ein Anliegen Florentinins. Hingegen hatten
diese nicht schweizerisch einheitlich, son-
dern nach den consuetudines der Diözesen

zu erfolgen. Neu zu schaffen waren Konfe-
renzen des Diözesanbischofs mit seinen De-

kanen, um gegenseitig Erfahrungen auszu-
tauschen.

Weiter ausbauen wollte man die Missio-
nen sowie ein Exerzitien- und ein Erholungs-
heim gründen. Die Schwierigkeiten liessen

sich am ehesten meistern, wenn alle Bischö-
fe ihre Initiativen koordinierten. Gemeinsa-

me Priesterexerzitien sollten eingeführt wer-
den.

Am 21. Juli 1857 wurde in Beckenried

der Piusverein gegründet. Da 1848 durch die

Bundesverfassung die Vereinsfreiheit einge-

führt worden war, entstanden Bestrebun-

gen, die katholischen Laien in Vereinen zu
sammeln. Die Ziele des Vereins waren ge-

mäss Graf Scherer-Boccard: «... <die An-
hänglichkeit an die Kirche, an Bischöfe und
Päpste zu stärken.) Die Katholiken, die un-
ter dem radikalen Staate bisher sehr zu lei-
den hatten, waren an einer starken und un-
abhängigen Stellung des Papsttums interes-

siert, weil es einen Gegenpol zu einem sich

oft allmächtig gebärdenden Staate bilden
konnte. Daraus Hess sich diese Papst- und in

unserem Falle Piusbegeisterung erklären. In
seinem knappen Überblick über die religio-
sen Zustände des In- und Auslandes gab
Scherer der Hoffnung Ausdruck, dass auch

in der Schweiz, <wo die konfessionellen Ge-

witter noch unlängst greller als anderwärts

getobt), eine gute Zusammenarbeit zwi-
sehen den Konfessionen einerseits und zwi-
sehen Staat und Kirche anderseits eintreten

werde.Der Piusverein führte alljährlich
Sammlungen in den traditionell katholi-
sehen Gebieten durch, um die Glaubensbrü-
der in der Diaspora zu unterstützen. Die Bi-
schöfe anerkannten die Verdienste des Ver-
eins. Seine Sammlungen sollten nun durch
sie approbiert und empfohlen werden. Dies

wollten die Bischöfe indes nicht bewilligen.
Jeder Bischof konnte die Kollekten in seiner

Diözese empfehlen. Die Sammlungen blie-
ben ein privates Unternehmen des Vereins.
Die Schweizer Bischofskonferenz vom 28./
30. Juni 1865 kam dann auf diesen Beschluss

zurück. Nun verwaltete sie die Spenden

selbst, ermächtigte den Piusverein, Beiträge
bis Fr. 1000.- zu sprechen. Für höhere Sub-

ventionen waren indes die Bischöfe zustän-

dig. Damit sollte den Sammlungen ein ge-
wisser offizieller Anstrich verliehen werden.

Hirtenschreiben
Bereits 1861 regte P. Theodosius an, sich

mit Hirtenschreiben alljährlich an das gläu-
bige Volk zu wenden. Das erste Schreiben

war dasjenige aus dem Jahre 1862, gefolgt
von einem weiteren aus dem Jahre 1865.

Erst 1871 wurde für 1872 ein weiterer Hirten-
brief verfasst, der sowohl die äusseren Geg-

ner der katholischen Kirche, die gegen Chri-
stus und die Kirche agitierten, als auch die

inneren, die die Unfehlbarkeitserklärung
des Ersten Vatikanischen Konzils nicht an-
erkennen wollten und sich zur altkatholi-
sehen Bewegung formierten, bekämpfte.
Besonders die Journalisten wurden deutlich
an ihre Treuepflicht ermahnt. Die Bischofs-
konferenz vom 24. August 1886 beschloss,
dieses Schreiben erneut zu publizieren. Die

Sitzung vom 23./24. August 1881 entschied,
wiederum ein Hirtenschreiben gegen die

Eingriffe des Staates in kirchliche Bereiche

in Auftrag zu geben. Mit dieser Aufgabe
wurde Dekan August Egger betraut. Ver-
schiedene Verstösse gegen die Kultusfrei-
heit, unter anderem gegen die Firmung und
Ehe, Eingriffe in den Kirchengebrauch,
Prozessionsverbote, schlechte Bücher und
das kämpferische Auftreten der Altkatholi-
ken, die die St. Ursenkathedrale und dieje-
nige von St. Gallen begehrten, bildeten den

Inhalt. Das erste Hirtenschreiben auf den

Bettag wurde am 24. August 1888 beschlos-

sen.

Die Tagungen der schweizerischen Bi-
schöfe wurden vorerst immer mit kirchli-
chen Anlässen verbunden, so am 1. Dezem-
ber 1863 mit der Bischofsweihe von Eugen
Lachat, 1865 in Freiburg mit der Proklama-
tion der Seligsprechung von Petrus Canisius
und 1867 mit der Konsekration der bisheri-

gen «Stadthauptkirche» von St. Gallen zur
Kathedrale. Ja, sogar eigentliche Empfänge
wurden durchgeführt. Die SKZ vom 21.

April 1866^ berichtet, dass die Bischöfe am
Bahnhof von Chur mit der Stadtmusik ab-

geholt wurden und die dichtgedrängten Zu-
schauer applaudierten. Abends folgten
Ständchen von Stadtmusik und -männer-
chor. Über Chur hinaus leuchtete von der

Pfalz ein grosses mit roter Farbe bengalisch
beleuchtetes Kreuz.

Die Pressearbeit war damals noch nicht

gross. Eine erste Pressemeldung enthält erst
die soeben zitierte Ausgabe der SKZ. Über
die Traktanden wurde gar nicht berichtet.
Es sei Sache jedes Bischofs, zu veröffentli-
chen, was er für nötig halte.

IV. Pastoral und Politik
Die Geschäfte der ersten schweizerischen

Bischofskonferenzen von 1863 und 1864 ha-

ben zwei Aspekte. Einmal sind die pastora-
len Anliegen zu nennen. Dazu kommt der
zweite Gesichtspunkt, nämlich der politi-
sehe. Wenn Fragen von Ehe, Priesterbil-
dung und Beerdigung behandelt werden,

M Steiner, S. 91-101; Gadient, S. 336-364.
21 AAS 3 (1911) 305-307; betr. Josefstag in-

des AAS 10(1918) 26-27.
22 Berz August, Geschichte des Katechismus

im Bistum Basel, Freiburg 1959.
22 Steiner, S. 34-35.
24 SKZ 35 (1866) Nr. 16 vom 21. April 1866,

S. 129.
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sind dies vorerst pastorale Fragen, die sofort
politische werden, sobald der liberal-radika-
le Staat des 19. Jahrhunderts sich mit ihnen
befasst.

Neu ist auch das Moment des Zusam-
menschlusses. Das «viribus unitis» des Pius-
Vereins und «Einigung und festes Wirken
kann nur Segen bringen» von P. Theodosius

waren Vorbild. Daher wird ein gemeinsames

Programm erarbeitet, das in den meisten
Teilen Florentini angeregt hatte. So werden
auch programmatische Punkte beschlossen,
die an und für sich schon durch das Konzil
von Trient vorgeschrieben waren. Die Pra-
xis musste nun koordiniert werden. Einig-
keit unter sich und das Bewusstsein, etwas
Gemeinsames zu tun, um mit vereinten
Kräften mehr zu erreichen, sicher aber auch,
um von Erfahrungen profitieren zu können,
waren Hauptanliegen der Zusammenkünfte

von 1863 und 1864.

Die Statuten der Schweizer Bischofskon-
ferenz wurden durch Papst Pius IX. allge-
mein umschrieben, nicht aber eigentlich ap-
probiert, weil Bischofskonferenzen mit
selbständigen Rechten damals noch nicht
bestanden. Daher musste das Protokoll je-
der Sitzung durch den Sekretär während der

Mittagspause und am Abend sofort nachge-
führt werden, damit jeder Bischof den Ent-
wurf signieren konnte. Erst dadurch, dass

jeder Bischof unterzeichnete, erhielt das

Protokoll Rechtskraft. Bis 1965 war unsere
Schweizer Bischofskonferenz eine «Ver-
Sammlung der Bischöfe eines Staates...,
ohne das Zeremoniell der Synoden und mit
Verpflichtungskraft der Beschlüsse nur, in-
soweit sie der einzelne Teilnehmer aner-
kennt und in seiner Diözese promulgiert»^.
Durch das Dekret «Christus Dominus» des

Zweiten Vatikanischen Konzils vom 28. Ok-
tober 1965^ trat eine grundsätzliche Wende
ein. Neu war für die bisherigen reinen kol-
lektiven Beratungsorgane «der gemein-
rechtliche Aufbau der nationalen Bischofs-
konferenzen zu kollegialen und hierarchi-
sehen Organen mit eigenen Gesetzgebungs-,

Verwaltungs- und Rechtssprechungsbefug-
nissen»-". Damit wandelte sich - schweize-

risch gesagt - die Bischofskonferenz von der

Tagsatzung zur Regierung.
Nach dem Rechte des Staates bildete die

Schweizer Bischofskonferenz von 1863 bis
1967 eine einfache Gesellschaft ohne juristi-
sehe Person, seit 1967 einen Verein im Sinne

von Art. 60ff. ZGB und damit eine juristi-
sehe Person.

Die Bischofskonferenz ist schweizerisch.
Sie bekannte sich zur Eidgenossenschaft als

gewachsene Gemeinschaft, in welcher aber
der Kirche selbständige Rechte zu gewähren
sind. Dieses Bekenntnis war wichtig. Im
Sonderbundskrieg waren die Katholiken als

Verräter verschrieen worden, die durch die

Jesuiten verführt, die Schweiz dem Ultra-
montanismus und damit dem Aberglauben
und dem Gegner einer neuen Schweiz auslie-

ferten. Diese neue Schweiz war nicht durch

Recht, sondern durch Gewalt entstanden.
Jetzt bekannte man sich zur Schweiz, war
damit patriotisch, aber im Sinne der Väter,
die der Kirche die Freiheiten liessen und ihre

Angelegenheiten selbständig und nicht
durch eine unchristliche Zentralverwaltung
regelten. Die SKZ vom 21. April 1866 konn-
te daher schreiben: «Aber soviel ist gewiss,
dass der Zweck der Zusammenkunft der

schweizerischen Bischöfe keine Conspira-
tion gegen das Vaterland ist; die Namen
eines Greith, Mermillod, Marilley, - alle oh-

ne Ausnahme, - sind identisch mit Patrio-
tismus.»^

Mit der getroffenen Organisation wählte

man eine typisch schweizerische Form mit
möglichst wenig Verwaltungsaufwand.
Auch dies ist beachtenswert, denn nur eine
schweizerische Form konnte unseren Ver-
hältnissen Rechnung tragen. Die grossen
Verdienste Florentinis haben wir mehrfach
erwähnt. Lassen wir ihn daher zum Schlüsse

selbst zu Worte kommen: «Was Gott will,
und so lange er es will, wird geschehen. Was
immer Menschen sagen mögen, mein
Grundsatz ist: Was Bedürfnis der Zeit ist, ist
Gottes Wille. Wer also einem Bedürfnisse

begegnet, erfüllt Gottes Willen; drum kann
und wird Gott ein Unternehmen der Art
nicht ohne Hülfe lassen. Thut er es dennoch

nicht, so sei sein Name gepriesen. Bisher hat

uns Gottes Hülfe nicht getäuscht.»^'
//er/wann üAc/to/fcerger

-5 Siehe Fussnote 2.
26 AAS 58 (1966) 673-696, Art. 38 auf S. 692;

Mörsdorf Klaus, Dekret über die Hirtenaufgaben
der Bischöfe in der Kirche, in: LThK, Vat. II,
Bd. 2, S. 127-247, bes. S. 136-137, 228-229.

22 Neumann Johannes, Synodales Prinzip,
Freiburg 1973, S. 48-50; Schmitz Heribert, Ten-
denzen nachkonziliarer Gesetzgebung, in:
AfkKR 146 (1977) 381-419, bes. S. 390; List! Jo-
sef, Die Kirchenregion in: Handbuch des

nachkonziliaren Kirchenrechts, Regensburg
1980, 240-252, bes. S. 240, 243.

28 SKZ 35 (1866) Nr. 16 vom 21. April 1866,
S. 129.

29 SKZ 34 (1865) Nr. 8 vom 25. Februar 1865,
S. 65.

Redimensionierung nach
vierter Amtsperiode
Der Seelsorgerat der Diözese Chur ver-

sammelte sich am 4./5. November 1983 im

Jugend- und Bildungszentrum in Einsiedeln

zur letzten Plenarversammlung seiner vier-
ten Amtsperiode. Der einführende Abend
galt der «Rohe des Laien im neuen Kodex».

Einem Referat von Prof. Dr. Oskar Stoffel
schloss sich eine sehr engagierte Diskussion

an - auch im Blick auf den Geschäftlichen
Teil des andern Vormittags: Die Statutkom-
mission hatte beantragt, den Rat nach

16jähriger Tätigkeit erheblich zu redimen-
sionieren. Nach grundsätzlicher Diskussion

darüber, ob dieses Beratungsgremium auf-
grund der Erfahrungen der letzten Jahre

nicht ebensogut aufgehoben werden könn-
t.e, beschlossen die Mitglieder des abtreten-
den Rates ohne Gegenstimme, dem Bischof
die Weiterführung dieses diözesanen Gremi-

ums zu empfehlen ; mit 29 gegen 13 Stimmen
wurde der Verkleinerung des Rates (der

künftig rund 40 Mitglieder, allerdings mit
gewählten Stellvertretungen, umfassen soll)
zugestimmt.

Den Verhandlungen des Rates wohnte
Diözesanbischof Dr. Johannes Vonderach,
Chur, bei. Der Präsident des Rates, P. Adel-
heim Bünter, Stans, hatte auf Ende dieser

vierten Ratsperiode seinen Rücktritt erklärt.
Er durfte den verdienten Dank des Oberhir-
ten und auch des Gesamtrates für sein stets

sehr menschliches und von glaubender Zu-
versieht getragenes Engagement entgegen-
nehmen. Mit einer von Bischof Vonderach
zelebrierten Eucharistiefeier schloss die Ta-

gung ab. Es war ein für sehr viele Ratsmit-
glieder ernüchterndes Treffen der Bilanz ge-

wesen, das offenkundig manche persönlich
sehr bewegte. Realistisches Zurückbuchsta-
bieren von einstigen Höhenflügen synoda-
len Aufbruchs zur aktuellen innerkirchli-
chen Situation hatte bereits den Präsidialbe-
rieht des abtretenden P. Adelhelm Bünter
(vgl. den in dieser Ausgabe dokumentierten

Text) geprägt. Das Referat zur Stellung des

Laien im neuen Kodex und die folgende
Grundsatzdiskussion im Beisein des Bi-
schofs wies in dieselbe Richtung.

Spielräume nutzen
Prof. Dr. Oskar Stoffel, Luzern, ging in

seinen Darlegungen vom ekklesiologischen
Status des Laien aus, wie ihn das Zweite Va-

tikanische Konzil umschrieben hatte: Der
Laie als Christgläubiger, als Nicht-Amtsträ-
ger und (positiv) als Welt-Christ mit ent-

sprechend eigener Verantwortung. Im neu-

en Kodex werde dem Laien folgerichtig die

consecratio mundi als Aufgabe zugeschrie-
ben: Evangeliumsverkündigung, Verchrist-
lichung der Weltordnung, das besondere

Apostolat der verheirateten Laien (Familie
als Hauskirche, Kindererziehung) sowie das

Recht und die Pflicht zur auch theologi-
sehen Bildung.

Des Laien Apostolat in der Kirche hinge-

gen werde weder als subjektiver Rechtsan-

spruch noch als unabdingbare Pflicht gese-
hen. Darunter fallen des Laien Beratungs-
dienst und seine Mitarbeit in kirchlichen
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Ämtern und Diensten. Zur Frage, ob es sich

um blosse Mitsprache oder Mitentscheidung
handeln könne, betonte Stoffel unmissver-

ständlich, es könne (auch bei den inzwischen

institutionalisierten Räten) bloss um ein vo-
tum consultativum gehen. Die Laien offen-
stehenden Ämter und Dienste seien strikt
von den officia der Amtsträger unterschie-

den, folgten indes deren theologischer Aus-

faltung in Lehr-, Hirten- und Heiligungs-
amt.

Im Verkündigungsdienst sehe der neue

Kodex die Laienpredigt vor, wo notwendig
und möglich - allerdings nur ausserhalb der

Eucharistiefeier. Die Homilie bleibe grund-
sätzlich dem Priester oder Diakon vorbehal-
ten (wäre nach Kodex nun also auch Pasto-
ralassistenten nicht mehr möglich). Im Hei-

ligungsdienst (Liturgie) stünden die Dienst-
ämter des Lektorats und Akolythats offen -
allerdings den Männern vorbehalten. Pasto-
ralassistenten seien nach wie vor nicht als

neues gewachsenes Amt in der Kirche aner-
kannt. Mehr noch: Sie kämen im neuen Ko-
dex ganz einfach nicht vor. Was den Lei-

tungsdienst betreffe, sei die Pfarreileitung
ganz klar dem Priester (Pfarrer) vorbehal-
ten. Streng genommen hätten nach neuem
Kodex auch alle Pfarreiräte vom jeweiligen
Pfarrer präsidiert zu sein.

Abschliessend betonte Prof. Stoffel, der

neue Kodex rezipiere Theorie und Praxis des

Zweiten Vatikanischen Konzils, bringe al-

lerdings auch keine über das Konzil hinaus-
gehende (bzw. seither gewachsene) Neue-

rungen. Es sei auch gefährlich, laufende
Diskussionen in Dogmatik oder Exegese per
Kirchenrecht «klären» zu wollen. Jedenfalls
schiene Stoffel jetzt schon viel gewonnen,
wenn Bischöfe und Priester alle Soll- und
Kann-Vorschriften des Kodex anerkennen
und ernstnehmen würden.

In der anschliessenden Diskussion wurde

unter anderem deutlich kritisiert, in gewis-

sen Begründungen neuer Kodex-Vorschrif-
ten (Beispiel: Untersagte Homilie durch

theologisch ausgebildete Laien) würden

pseudotheologische Prinzipien zu Tode ge-
ritten. Anderseits wurde auch gesagt, das

neue Rechtsbuch wolle und könne kein Ka-
techismus sein und entsprechend dürfe es

nicht überfordert werden. Das «Commu-
nio»-Kirchenbild, wie es gerade im Verlauf
der Beratungen des Churer Seelsorgerates
immer wieder eine dominierende Rolle spiel-

te, lasse sich letztlich rechtlich gar nicht fas-

sen (es sei denn, man schaffe das Amt in der

Kirche ab, wie Stoffel mehrfach betonte).
Von der konkreten Gemeindepraxis her ge-
sehen wurde allerdings unumwunden be-

tont, buchstabengetreues Ernstnehmen des

Kodex würde zu - weiterem - Vertrauens-
Schwund des Kirchenvolkes gegenüber der

Amts- und Weltkirche führen.

Am andern Morgen verabschiedeten die

Ratsmitglieder den Bericht ihres scheiden-
den Präsidenten, zu dem bereits der erste

Votant erklärte, es handle sich realistischer-
weise um einen ernüchternden Rapport, der

offenbare, wie wenig man erreicht habe

oder erreichen konnte. Er fühle sich gele-

gentlich zur Beratung bei jemandem einge-

laden, der eigentlich gar nicht beraten sein

wolle. Ob man den Rat nicht ebensogut auf-
heben könne? Ein weiterer Votant deutete
die vorgeschlagene Reduktion der Mitglie-
der- und Sitzungszahl als Zeichen der Resig-
nation und Folge unübersehbarer Frustra-
tion. Anderseits wurde betont, es sei Sache

des Bischofs, ob er weiterhin einen Seelsor-

gerat in seinem Bistum wolle. Würde man
ihn aufzuheben empfehlen, fehlte künftig
dieses singulare Forum des Erfahrungsaus-
tausches. Bischof Vonderach seinerseits

liess erkennen, er wünsche keineswegs, ein

solches Gremium nicht zu haben; anderseits

wolle er es auch niemandem aufdrängen.
Erfolglos sei die Arbeit des Rates nicht ge-

wesen. Auch sei es versimplifizierend, da-

von zu reden, man berate jemanden, der des

Rates entbehre. Er persönlich erwarte - ent-

sprechend auch dem neuen kirchlichen
Recht - vom Seelsorgerat Unterstützung in
seinen bischöflichen Aufgaben über das Bis-

tum hinaus, die man zu oft nicht wahrhabe.

Festlegen konnte sich der Bischof allerdings
nicht, ob er eine neuerliche Konstituierung
eines Seelsorgerates vom positiven oder ne-

gativen Rat des abtretenden Rates abhängig
machen wolle. Unter anderem müsse er
auch die Stellungnahme der Bischofskonfe-

renz abwarten, welche die Stellung der Räte

nach neuem Kodex überprüfe.

Als Forum des Austauschs
Ohne Gegenstimme sprach sich das Gre-

mium für Weiterführung der Institution
Seelsorgerat aus. Diskutiert wurde das Für
und Wider der Verkleinerung. Immerhin
sah man schliesslich einen Stellenwert des

künftig kleineren Rates in dessen Funktion
als Ort des Erfahrungsaustausches unterein-
ander, wenn sich künftig die Strukturkrise
der Kirche weiter verschärfe. Dann sei Re-

präsentanz vonnöten und zunehmend nötig,
einander zu beraten. Mit 29 gegen 13 Stim-

men wurde beschlossen, dem Bischof die

Verkleinerung des Rates zu beantragen.
Grossmehrheitlich - gegen 3 Stimmen - be-

schloss man aber, Stellvertreter/innen zu
wählen, um das Plenum künftig in jedem
Fall vollzählig an der Arbeit zu erleben. Mit
22 gegen 18 Stimmen bestimmte der Rat
zwei jährliche Sitzungen als Minimum (die
Statutkommission hatte mindestens eine

Zusammenkunft beantragt). Und schliess-

lieh fügte man in den Aufgabenkatalog den

von der Statutkommission zur Streichung

empfohlenen Passus mehrheitlich wieder
ein, der es dem Rat überträgt, sich für die

Verwirklichung der Konzilsbeschlüsse und
Synodenanliegen einzusetzen. 11 Mitglieder
hatten der Streichung dieser Aufgabe zu-
gestimmt.

Georg Pz'wß/zrc- 7Vzowwe«

Dokumentation

Der Seelsorgerat des
Bistums Chur
7m/o/genefen r/oAmmenP'eren wz> - z« £>-

gänzzzng zzzzw Ttenc/zZ über <7z'e fetzte Sz'tzzz/zg

z7er vierten Am/spenoefe t/es- SeeZsorgeraZes

efes P/sZa/ws C/zzzr - zfen fieric/zt zfcs Przzsz-

efente« über z/z'ese AzrzZ-sperz'ozZe, weit er
grzznzfjätz/zcize Trogen zur SpracZze bringt
zznzi z7en Afoc/z/wss einer £>zZwicZ:/z«g znor-
£ierZ. Dabei Zossen wir efen AbscZzzzz'ZZ «777.

Die PäZzgZreiZ (7es z7iöze.sane/i See/sorgerotes

in eZer vierten AzntsperioeZe izn Püc/rbZZcZ:»,

in efenz efer Präsident cZfe Zie/setzzzng zznd dos

Ergebnis der sieben Pogzzngen zwsoznznen-

/osst, weg. PeäaZrZz'ozz

I. Zur Entstehungsgeschichte der

diözesanen Räte

1. Mit der vierten Amtsperiode blickt
der Seelsorgerat der Diözese Chur auf eine

16jährige Tätigkeit zurück. Der Verfasser
dieses Berichtes gehörte diesem Gremium
mit einem kleinen Unterbruch seit der Grün-
dung an. So ist es angezeigt, auch auf einige
Tendenzen der Entwicklung in der Tätigkeit
des Rates aufmerksam zu machen. Der Seel-

sorgerat stammt aus der Zeit des kirchlichen
Aufbruches, der mit dem Zweiten Vatikani-
sehen Konzil ausgelöst wurde. Die am Kon-
zil stark hervorgehobene Lehre von der ge-
meinsamen Verantwortung aller Getauften
forderte auch organisatorische Formen, in
denen diese gemeinsame Verantwortung im
Dienste des einen Volkes Gottes verwirk-
licht werden konnte. Obwohl die in der

Folge neu geschaffenen Räte rechtlich nur
beratende Gremien waren, hatten sie tat-
sächlich ein grosses Gewicht.

2. Dieses Gewicht ergab sich durch einen

weiteren Schwerpunkt der konziliären Er-

neuerung. Das Konzil betonte die Eigenver-

antwortung der Lokalkirchen. In den Lo-
kalkirchen sollte Glaubensgemeinschaft
konkret werden. Die für die Gesamtkirche
verbindlichen Richtlinien sollten eher allge-
mein gehalten werden, damit sie in den

Lokalkirchen den Verhältnissen angepasst
werden konnten. Dieser Übersetzungspro-
zess setzt Gläubige voraus, welche ein ent-
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sprechendes Sachwissen haben und mit den

örtlichen Verhältnissen vertraut sind. Dies

forderte wiederum eine engere Zusammen-
arbeit zwischen Laien und Priestern. Ein re-

präsentativer diözesaner Seelsorgerat schien

ein geeignetes Instrument zu sein, diesen

neuen Aufgaben gerecht zu werden; er sollte
der Ort sein, wo kirchliche Entscheidungen
gemeinsam vor- bzw. abgesprochen werden

konnten. Die Bistumsleitung nahm deshalb

in den ersten Jahren vollzählig an allen Sit-

zungen teil. Man gewann auch führende
Persönlichkeiten aus allen Sparten des ge-
seilschaftlichen Lebens, der Politik und
Wirtschaft etc. zur Mitarbeit, wie das erste

Mitgliederverzeichnis beweist.
3. Die Zusammensetzung der Mitglieder

des Seelsorgerates sollte es auch möglich
machen, seelsorgliche Tätigkeit zu koordi-
nieren bzw. zu planen. In bestimmten Sach-

gebieten erfahrene Laien wurden gebeten, in
Fachgruppen und Organisationen mitzuar-
beiten und eine lebendige Verbindung mit
dem Rat herzustellen. So stellt der Seelsor-

gerat bis heute Vertretungen im Fastenop-
fer, in der Missionskonferenz usw. Aber
auch die Organisationen jener kirchlichen
Mitarbeiter, welche im Priesterrat keinen
Einsitz nehmen dürfen, fanden einen Ort,
wo sie'ihre Anliegen vorbringen können
(Katecheten, Laientheologen, Pastoralassi-

stenten usw.).
4. Der diözesane Seelsorgerat war auch

als Verbindung zwischen Gläubigen und

Kirchenleitung gedacht. Es war schon früh
aufgefallen, dass die durch das Konzil her-

vorgerufene innerkirchliche Bewegung zu
Spannungen führte. Die freie Auseinander-

Setzung mit Fragen der kirchlichen Lehre
und der Lebenspraxis (Moral) war für viele

ungewohnt und erzeugte Unsicherheiten.
Auch die liturgische Erneuerung fand geteil-
tes Echo. Polarisierungen wurden unver-
meidlich. Der diözesane Seelsorgerat sollte
Raum bieten, Spannungen aufzuarbeiten.

5. Was in den Räten modellhaft begann,
fand in den diözesanen Synoden der

Schweiz (1972-1975) eine folgerichtige Wei-
terführung. Der vom Konzil geforderte Er-

neuerungsvorgang ereignete sich für die Kir-
che Schweiz und wurde von Priestern und
Laien gemeinsam mitgetragen. Die diözesa-

nen Seelsorgeräte erhielten in der Folge eine

zusätzliche Aufgabe, nicht nur das in den

Synoden Begonnene weiterzuführen, son-
dern auch mitzuhelfen, dass die Anregun-
gen und Beschlüsse der Synode 72 verwirk-
licht würden. Es war auch ein gesamtschwei-
zerischer Pastoralrat vorgeschlagen wor-
den, damit eine Zusammenarbeit der Räte
über die Grenzen der Bistümer hinaus mög-
lieh würde. Diese Idee fand konkrete Gestalt
in den beiden Pastoralforen in Einsiedeln
(1978) und Lugano (1981).

II. Aufgaben der diözesanen

Seelsorgeräte
Die diözesanen Seelsorgeräte der

Schweiz sind aufgrund ihrer Entstehungs-
geschichte qualifizierte Organe der gemein-

samen Verantwortung aller Gläubigen für
die eine, unteilbare Glaubensgemeinschaft.
Folgende Aufgaben stehen im Vorder-
grund:

1. Beratung und Beschlussfassung über

konkrete Sachgeschäfte, die der Diözesan-

bischof dem Rat vorlegt. Die Schweizerische

Bischofskonferenz beauftragte die Theolo-
gische Kommission, ein Gutachten zu erstel-

len, um die theologische Bedeutung (Ver-
bindlichkeit) der Anträge genauer zu um-
schreiben (Mitsprache und Mitverantwor-
tung in den Pastoralräten, Schweizerische

Kirchenzeitung 1979, S. 261 ff).
2. Mithilfe bei der Verwirklichung von

Beschlüssen der Synode 72 (vgl. Art. 3 des

bestehenden Statutes).
3. Aufarbeiten von pastorellen Fragen

und Postulaten, welche sich bei den Gläubi-

gen wie auch in den Pfarreien und Gruppen
bemerkbar machen und die auf der Ebene

der Diözese ihr Lösung finden müssen. Fra-
gen, welche die diözesanen Grenzen über-

schreiten, sollten an das nächste Pastoral-
forum verwiesen werden.

4. Mitwirkung bei der Koordination und

Planung der Seelsorge im Bistum (vgl. Art. 3

des Statutes).
5. Auffangen von Spannungen und

Missverständnissen. Zeiten des Umbruchs
verursachen oft offene und schwelende

Konflikte, welche ein sachliches Gespräch
erschweren. Ein Seelsorgerat muss auch
modellhaft zeigen, wie verantwortungsbe-
wusste, von der christlichen Wertschätzung
der menschlichen Person getragene Gläu-

bige mit Konflikten umgehen und Toleranz
üben können.

IV. Auswertung
Wenn wir die Tätigkeit des diözesanen

Seelsorgerates Chur in der letzten Amts-
période mit den ursprünglichen Erwartun-
gen vergleichen, ergeben sich folgende Fest-

Stellungen:
1. Die ursprünglichen Erwartungen

waren wohl zu hoch angesetzt worden. Sie

konnten aus verschiedenen Gründen nicht
erfüllt werden. Dies gilt für alle Punkte
des unter II. erwähnten Aufgabenkataloges,
mit Ausnahme von Punkt 1 (Stellungnahme
von konkreten Sachgeschäften). Die Grün-
de sind vielfältig. Es würde sich lohnen, die-

sen Gründen nachzugehen.
2. Die Behandlung aktueller pastoraler

Probleme bietet deshalb besondere Schwie-

rigkeiten, weil die Diözese Chur aus ver-
schiedenen Regionen besteht. Die recht un-
terschiedlichen Voraussetzungen erzeugen

Schwierigkeiten, sobald konkrete Lösungen
gesucht werden (Beispiel: Lebenskundeun-
terricht an Berufsschulen). Es scheint, dass

die Aufarbeitung konkreter Probleme in
den Regionen geschehen muss.

3. Es ist kaum sinnvoll, dass der Seelsor-

gerat weiterhin Vertreter in bestimmte Gre-
mien abordnet. Es ist nicht möglich, dass die

an sich wertvolle Mitarbeit dieser Ratsmit-
glieder im Seelsorgerat selbst ausgewertet
werden kann.

4. Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist von
der Behandlung von «heissen Eisen», d. h.

von besonders konfliktgeladenen Themen,
abzuraten.

5. Anliegen und Ergebnisse der Synode
72 sind in weiten Kreisen der Gläubigen aus
dem Bewusstsein verschwunden. Es ist
kaum angezeigt, dass der Seelsorgerat syste-
matisch auf die Synodenbeschlüsse zurück-
greift.

6. Eine wesentliche und durch kein an-
deres Gremium zu ersetzende Aufgabe er-
füllt der diözesane Seelsorgerat in zwei Be-

reichen:

- als beratendes Organ der Bistumslei-

tung, wobei die konkreten Aufgaben von
der Bistumsleitung zu stellen sind (Punkt 1

des möglichen Aufgabenkataloges);
- als Kontaktgremium der regionalen

Seelsorgeräte und anderer kirchlicher Orga-
nisationen. Ziel wäre eine Orientierung über
die eigene Arbeit und eine Aussprache über

Zukunftspläne. Wichtig wäre auch der per-
sönjiche Kontakt mit der Bistumsleitung
und den regionalen (kantonalen) Verant-
wortlichen untereinander. Aus solchen Aus-
Sprachetagungen könnten dann konkrete
Projekte herauswachsen, die auf diözesaner
Ebene verwirklicht würden (z. B. mittels Ar-
beitsgruppen).

7. In welcher Form die ursprünglich mit
dem diözesanen Seelsorgerat verknüpften
Erwartungen erfüllt werden können, bleibt
offen.

8. Die bestehenden Statuten sind im
Sinne dieser Überlegungen zu überarbeiten.

V. Schlussbemerkung und Dank
1. Mit diesem Bericht, der übrigens nicht

den Anspruch erhebt, in allem richtig zu

sein, möchte ich in keiner Weise die Bedeu-

tung des diözesanen Seelsorgerates Chur in

Frage stellen, noch die geleistete Arbeit als

unzureichend bezeichnen. Die Überlegun-

gen sollen mithelfen, in der vorgesehenen
Statutenrevision dem diözesanen Seelsorge-

rat Chur eine Form zu geben, welche im ge-

genwärtigen Zeitpunkt eine sinnvolle Tätig-
keit ermöglicht und zukünftige Entwicklun-

gen offen lässt.
2. Ich danke allen herzlich, die mitgear-

beitet, mitgetragen und auch mitgelitten ha-

ben. Ich bin überzeugt, dass wir Wertvolles
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zum Aufbau unserer Glaubensgemeinschaft

beitragen durften. Unserem verehrten Diö-
zesanbischof, Dr. Johannes Vonderach,
danke ich für das Verständnis und die Aner-

kennung, die er unserer Arbeit entgegen-
brachte. Wir hoffen, dass das, was wir mit
bestem Wissen und Gewissen vorgebracht
haben, Hilfe war in der Erfüllung seines ho-

hen Amtes. Ich möchte es nicht unterlassen,

darauf hinzuweisen, dass unser Oberhirte

im vergangenen Dezember sein 25jähriges

Amtsjubiläum als Bischof der Diözese Chur
feiern konnte. Ich wünsche ihm nochmals

Gottes Segen. Persönlich danke ich auch für
das grosse Vertrauen, das ich während die-

ser Jahre empfangen durfte. Ich hoffe, dass

auch in weniger angenehmen Augenblicken
spürbar wurde, wie sehr eine lebendige und

glaubwürdige Kirche mir am Herzen liegt.
P. Ade/Ae/m Bunter,
Präsident

Stans, den 19. August 1983.

Weltkirche

Kirche und Caritas
in Zaire
Zaire, ehemals der belgische Kongo, ist

eines der grössten und reichsten Länder
Afrikas. Die wirtschaftliche Situation ist je-
doch katastrophal. In den letzten zehn Jah-

ren sind die Preise für die lebensnotwendi-

gen Güter um das 125- bis 150fache gestie-

gen, während die Löhne der Arbeiter und

Angestellten höchstens 25mal höher gewor-
den sind. Für den Durchschnittsbürger, vor
allem für jenen, der die Grundnahrungsmit-
tel für die eigene Familie nicht produzieren
kann, ist der Überlebenskampf brutal. Die

Korruption ist allgemein verbreitet und, wie
das Volk meint, um so grösser, je höher die

Ränge der Beamten sind.
Die Ursachen dieses Niedergangs sind

vielfältig. Unter die hauptsächlichsten
Gründe rechnet man einmal die Tatsache,
dass die Unabhängigkeit (vor allem auf
Druck der Supermächte) viel zu früh kam.
Die Belgier hatten die Förderung einer Füh-
rungselite sträflich vernachlässigt. Die tech-
nischen und wirtschaftlichen Infrastruktu-
ren für eine Prosperität des Landes hingegen

waren weitgehend vorhanden. Doch zu
einem sehr grossen Teil verrotten heute die

Anlagen, die die Belgier hinterliessen. Zum
Unheilvollsten gehört der Zusammenbruch
des Strassennetzes.

Ferner fehlte das Nationalbewusstsein.
250 Stämme standen sich als Gegner, wenn

nicht als Feinde gegenüber. In einer Welle

von Raff-, Macht- und Profitgier wurde un-
endlich viel zerstört. Man schätzt die Opfer
der lokalen Bürgerkriege auf rund 1,5 Mil-
lionen. Präsident Mobutu - dies wird ihm

von der Bevölkerung hoch angerechnet -
verstand es, den nationalen Gedanken zu
fördern und damit die Nation zu schaffen.

Damit schuf er jedoch auch einen Zentralis-

mus, der äusserst schwerfällig ist und sich

auf eine Gesundung der Wirtschaft hem-
mend auswirkt. Zentralismus (von der weit

entfernten Hauptstadt Kinshasa aus werden

fast lächerliche Einzelheiten bestimmt) und
die leere Staatskasse (ein Polizist verdient im
Monat umgerechnet 14 bis 18 Franken) be-

wirken eine Lähmung, praktisch eine «Ab-
Wesenheit des Staates».

Die Kirche im neuen Staat

Die Unabhängigkeit, die 1960 erfolgte,
ging nicht spurlos an der bis anhin sehr eta-

blierten Kirche vorüber. Einmal leerten sich

schlagartig die Seminarien. Die Studenten
der grossen Seminarien witterten im Staats-

dienst ihre grosse Chance, meistens nicht zu
Unrecht. Auf jeden Fall verdankt der Staat

der Kirche bis heute einen grossen Bildungs-
dienst, denn auch heute noch verlassen 40

bis 55 Prozent der Theologiestudenten nach
dem obligatorischen Philosophât mit einem

Diplom in der Tasche das grosse Seminar.

Im Sog der grossen Auswanderung leerten
sich auch die kleinen Seminarien. Die Struk-
tur der Priesterausbildung bzw. des Prie-
sternachwuchses musste in jahrelanger Ar-
beit neu aufgebaut werden. Die Situation
heute ist einigermassen befriedigend. Ge-

messen jedoch am Nachwuchs einheimi-
scher Schwestern, kann man den Nach-
wuchs der Priester als eher knapp
bezeichnen.

Der zweite Schock, den die Kirche erleb-

te, war die Welle der radikalen Afrikanisie-

rung, die 1964-67 losbrach und viele Chri-
sten verwirrte und verängstigte. Im neuen,
etwas fahrigen Bewusstsein der Authentizi-
tät galt es plötzlich als falsch und gefährlich,
einer Religion anzugehören, die nach Afrika
exportiert und ausschliesslich «von Weissen

geschaffen bzw. erfunden worden war».
Hauptinitiant dieser Bewegung war Präsi-
dent Mobutu, der sich im gleichen Atemzug
als so etwas wie einen neuen Messias ausgab.
Es ist möglich, dass er sich träumend als ein

Gott-König im Stil eines Pharao oder Inka
sah. Er scheute sich nicht, hinzuweisen, dass

er religiöse Verehrungen hinnehmen würde.
Heute sind diese Träume ausgeträumt und

praktisch vergessen. Was blieb, sind Gesetze

aus jener Zeit, die beispielsweise die Taufe
(als Übertritt zum Christentum) verbieten.
Schon als die Gesetze entstanden, hat man
sie kaum beachtet. Heute denkt man nicht

mehr daran, obwohl sie juristisch immer
noch in Kraft sind und eigentlich eine weite-

re Angriffswelle auslösen könnten.
In der radikalen Trennung von Kirche

und Staat (die geblieben ist) wurden sämtli-
che Kreuze und religiösen Bilder aus den

staatlichen Räumen entfernt. Wegkreuze
und religiöse Statuen auf öffentlichen Plät-

zen wurden zerstört. Der Unterricht in den

Schulen verboten. Opportunisten traten aus
der Kirche aus. «Das Spreu sonderte sich

vom Weizen», meinte ein Augenzeuge aus

der damaligen Zeit, der diesen Druck als et-

was durchaus Positives bezeichnete. «Die
Kirche war vordem in der Öffentlichkeit ei-

ne Macht gewesen. Jetzt war sie ein kleiner
Niemand geworden. Sie wurde nicht mehr

von aussen estimiert und gehalten, sie

musste sich auf sich selber, auf ihr eigenes

Leben, auf ihre eigene Kraft besinnen. Das

hat ihr gut, sehr gut getan. In einer Öffent-
lichkeit, die gegen sie war, war sie nun zur
Zeugenschaft aufgerufen worden.

Die Bischöfe haben rasch die Situation
erkannt und geschickt gehandelt. Vor allem
betonten sie nun die entscheidende Bedeu-

tung der Basisgemeinden. Die unendlich vie-
len Gruppen in den Filialkirchen, die keinen

Priester haben und die über das ganze Land
verstreut sind, sind vor allem damals ent-
standen. Auch die Bewegung der Laienkate-
cheten, die heute eine enorme Bedeutung
hat, wurde damals ins Leben gerufen. Die
Dauer des durchschnittlichen Katechume-

nates wurde erhöht. Man kann vielleicht

sagen, dass so etwas wie eine <Gesund-

Schrumpfung) geschah mit Betonung auf
<gesund>, denn die Kirche heute kränkelt
wahrhaftig nicht. Sie ist wahrscheinlich
stärker als je. Sie ist auch selbstbewusst ge-
worden. Sie weiss, dass sie im Rahmen der

Diakonie, der Caritas in der heutigen Situa-
tion vor allem gegenüber der armen Bevöl-

kerung eine ungeheuer wichtige Rolle spielt.
Beispielsweise waren alle Schulen verstaat-
licht worden, was dem Bildungsniveau gar
nicht gut getan hat. Der Staat hätte gerne,
dass die Kirche wieder einige Schulen zu-
rücknehmen würde, doch zu einer solchen

Anfrage kann er sich nicht aufraffen. Die

Blamage wäre zu gross. Anders jedoch bei

den Spitälern, die auch verstaatlicht worden
waren mit dem Resultat, dass ein kaum zu
beschreibender Notstand in der gesundheit-
liehen Betreuung der Bevölkerung aus-
brach. Der Staat wünscht nun dringend,
dass die Kirche wieder Spitäler in eigener Re-

gie übernimmt. Es gibt Diözesen, in denen

Hunderttausende von Menschen ohne jede
medizinische Betreuung blieben, hätte nicht
die Kirche ihre Dispensaires, ihre Maternités
(Gebärkliniken) und ihre weiteren Betreu-

ungsstationen, für Behinderte beispiels-
weise, auf- und ausgebaut.»
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Ein Generalvikar meinte: «Die Struktur
der Kirche ist in unserer Situation geradezu
ideal.» Er dachte dabei an die Diözese, die

eine überblickbare Region umfasst und die

doch von einem Mittelpunkt her (Bischofs-
sitz) straff geleitet wird. Diese Struktur ist in
der grossen Unfähigkeit des Staates mit ein

Grund, warum die Kirche praktisch die ein-

zige Institution ist, die voll funktionsfähig
ist und wirkungsvoll für die Belange des ein-

fachen und armen Volkes eintritt. In kaum
einem Land ist die Rolle der kirchlichen Dia-
konie wichtiger als in Zaire. Die Dienste des

kirchlichen Personals, das 20 bis 35 Prozent
Afrikaner (Priester, Schwestern, Brüder)
umfasst, reichen von Garagen, Schreinerei-

en, Druckereien, mechanischen Werkstät-
ten - oft die einzigen, die in einer grossen
Region zuverlässig arbeiten - über vielfache
Animations- und Entwicklungsarbeiten
zum ausserordentlich wichtigen Gesund-
heitsdienst.

Görna zum Beispiel
Was «Caritas» - ausser dem guten

Klang, den dieses Wort in Zaire hat - ganz
konkret bedeutet, kann das Beispiel der
Caritas der Stadt Görna und Umgebung ver-
deutlichen. Görna liegt in der Provinz Nord-
Kivu am Nordende des Kivu-Sees und ist

eine Stadt, die innert zwanzig Jahren von
20 000 Einwohner auf rund 200 000 Einwoh-
ner angewachsen ist. Bei diesem rapiden Zu-
wachs ist die Entstehung von Elendsquartie-
ren beinahe eine Selbstverständlichkeit. Seit

knapp fünf Jahren arbeitet ein Team von
italienischen Xaverianern (3 Priester, 2 Lai-
enhelfer, 1 Laienhelferin) in den ärmsten

Quartieren der Stadt, um die pastorale und

allgemein-menschliche Situation zu verbes-

sern.
Im Rahmen der Caritas-Arbeit geht das

Team neue Wege. Es versteht sich vor allem

nicht als Institution, die für die Armen etwas

tun muss. «Caritas» ist für diese Gruppe
vielmehr ein Programm, oder noch besser

eine Bewegung, zu der alle in den Slumquar-
deren Lebenden gehören und innerhalb der

das Team nur eine gewisse impulsgebende
und leitende Aufgabe hat. Anhand vieler

Beispiele konnte ich mich an Ort und Stelle

überzeugen, dass das Team selber in allen

Aktionen im Hintergrund steht und die Leit-
idee des «nur wir alle miteinander» sehr

ernst nimmt und bei allen neuen Schritten

befolgt.
Die Leitidee begründet der Leiter des

Caritas-Teams, Père Francesco Zampese,
im Jahresbericht 1982 folgendermassen

theologisch: «Die Caritasgruppe hat als

Ziel, in uns das Gespür für den Menschen
und den Sinn für seine Würde zu wecken. Es

ist eine Gruppe, die sich für das Sehen und
Erkennen der konkreten Situation des

Lebens in der Um- und Mitwelt engagiert
und die mit Hilfe weiterer Erfahrungen und

getragen vom Wort Gottes so handeln will,
dass die gegenwärtige Situation geändert
werden kann.

Das Verkünden des Evangeliums ist für
uns mit der Idee der Befreiung gepaart. Wir
können das Evangelium nicht verkünden
und dabei die Augen vor der Realität ver-
schliessen. Das Wort Gottes ruft uns zum
Wandel der Herzen und auch zum Wandel
der Welt mit ihren Strukturen auf. Der
Mensch von heute, dessen Menschlichkeit
oft verwundet und verstümmelt ist, ist auf-

gerufen, am Leben teilzunehmen und sich in
einer echten und ganzen Beziehung mit sei-

nen Mitmenschen zu entfalten.»
Die Liste der hauptsächlichsten Proble-

me ist lang und vermittelt ein erschrecken-
des Bild von Not und Elend, sie wurde zu-

sammen mit den Vorstehern der zahlreichen

Basisgemeiden in Görna erarbeitet: Wasser-

mangel, fehlende Gerechtigkeit, Schmutz-

tümpel während der Regenzeit, der Hunger,
die dauernde Unterernährung, die unheim-
lieh hohen Lebenskosten, das gänzliche
Fehlen sanitärer Anlagen, das Fehlen von
Sicherheit, von Eigentum, von Informa-
tion, von Beziehungen zwischen dem Volk
und den Verantwortlichen, von Respekt für
das Allgemeinwohl. Das Problem der Bezie-

hung zwischen Zivilisten und Militär. Das

Problem der Bildung, des Wandels der Men-
talität (Gleichgültigkeit), der Furcht, der

Steuer, der Arbeitslosigkeit, der Wohnver-
hältnisse, der Strassen.

Um sich nicht im Meer der Probleme zu

verlieren, war das Team gezwungen, Priori-
täten festzulegen. Zudem musste die Grup-
pe das Phänomen der «amorphen Masse»

zu überwinden trachten. Dies ist eine Er-
scheinung, die praktisch in allen Slumquar-
deren der Welt auftritt. Durch den standi-

gen Zuzug von «fremden Elementen» ent-
steht in den Quartieren eine Mentalität von
«Jeder ist sich selbst der Nächste». Der Sinn

für die Gemeinschaft musste in einer ge-
meinsamen Tat zu erst geweckt werden.
Dies ist durch die erste «äussere Aktion» -
Aktionen, Treffen, Besprechungen zur
Bewusstseins- und Gemeinschaftsförderung
waren vorausgegangen - durch den Stras-
senbau im Quartier Mabanga voll geglückt.

«Caritas-Bewegung»
Mabanga, mit seinen rund 10000 Ein-

wohnern, war mehr oder weniger Willkür-
lieh auf einem grossen, steinharten Lavafeld
entstanden. Eine Strasse war nicht vorhan-
den. Kein Wagen konnte durchfahren. Alle
Güter mussten rund drei Kilometer weit ge-

tragen werden. Heute ist die Strasse gebaut.
Das Budget betrug kaum 3000 Franken. Die
Strasse verläuft etwas krumm, hat keine

Gehsteige und sieht nicht sehr professionell

aus, doch sie ist breit, hart und versieht ihren
Dienst auch in der Regenzeit. Ein Bewohner

von Mabanga schilderte den Strassenbau
wie folgt: «Der Bau der Strasse hat nicht nur
unser Quartier, sondern praktisch alle an-
dern Quartiere interessiert. In grossen Scha-

ren sind die Leute herbeigeströmt. Es war
wie eine festliche Prozession. Einige hun-
dert Personen, Männer, Frauen und Kinder
arbeiteten, um die Strasse zu nivellieren, die
Steine zu transportieren und die Lastwagen
mit Kies zu beladen und zu entladen. Die

ganze Stadt sprach von diesem Ereignis.
Diese, von uns selber gebaute Strasse hat uns
nicht nur verbunden, sondern uns auch be-

wiesen, dass wir gemeinsam viel unterneh-

men können.»
Die nächste «äussere» Aktion war die

Bekämpfung des Wassermangels. Weil die
Anschlüsse an die städtische Wasserleitung
fehlten, war der Wasserverkauf zu einem ge-

winnbringenden Geschäft geworden. Es

wurden Röhren gekauft, in freiwilliger Ar-
beit verlegt und Brunnenstöcke wurden ze-

mentiert. Rund 40 Brunnen gibt es nun in
den Quartieren. Ein Wärter verkauft im Na-

men des Besitzers - es ist jeweils die Caritas-

Gruppe der betreffenden Basisgemeinde -
das Wasser zu viel tieferem Preis. Der Ge-

winn ermöglicht die Rückzahlung des gehe-
henen Geldes und kommt weiteren Auf-
gaben des Gemeinwohles zugute.

Die Bewohner eines anderen Quartiers
brachten einen grossen, schrecklich stinken-
den Teich, in dem sich fauliges Wasser und
Blut aus dem naheliegenden Schlachthaus

angesammelt hatten, zum Verschwinden.
Es sind relativ kleine Unternehmen, die

bewerkstelligt wurden, und doch sind sie zu
bewundern. In engster «Tuchfühlung» mit
der Slumbevölkerung und mit grossem Ver-
ständnis und Einfühlungsvermögen brachte
das Caritas-Team die Bevölkerung dazu, ih-
re Situation wahrzunehmen und gemeinsam
etwas zu tun. Weder Strassenbau noch

Arbeit in einem stinkenden Teich sind in der

Hitze angenehm. Am meisten Bewunderung
jedoch weckte in mir die dauernd belegte
und Tag und Nacht durch Caritas-Freiwil-
lige betreute Cholerastation. Seit drei Jah-

ren ist die Cholera in Görna endemisch. Das

heisst, es kommen immer wieder Fälle vor
und man muss sehr auf der Hut sein, dass

nicht eine Epidemie, wie vor vier Jahren,
ausbricht. Die neuen Fälle aus den Slum-

quartieren werden laufend in die Cholera-
Station eingeliefert. Es braucht allerhand

Mut, sich der Kranken anzunehmen. Wie
mir Père Francesco versicherte, fehlt es nie

an Betreuern.
Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

wurden verschiedene Werkstätten eröffnet.
Das vorhandene Material und die Werkzeu-
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ge ermöglichen den Handwerkern, Gelegen-

heitsarbeit zu verrichten.
Jedermann in den verschiedenen Quar-

tieren kennt diese Aktionen, sie sind ins Be-

wusstsein dieser Bevölkerung eingedrun-

gen. Das Erfolgserlebnis weckte das Gespür
für die letztlich noch wichtigere Sensibilisie-

rung auf der «theoretischen» Ebene, das

heisst, für die Beziehung zu den Verantwort-
liehen der Stadt, die Aufklärung über die

Rechte der Bürger, die Information über

willkürliche Übergriffe von Beamten.
Die Grundlage dieser «Caritas-Be-

wegung», die über die Basispfarreien und
rund 200 Animatoren einen guten Teil der

Slumbevölkerung erfasst, ist das Evangeli-

um, das nicht von oben herab gepredigt
wird, sondern in diesen Menschen zum Be-

wusstsein geworden ist. Hier findet das

statt, was die französische Sprache so un-
übertreffbar zum Ausdruck bringt: «le par-
tage de l'évangile». Ein Gottesdienst an
einem Montagmorgen in einer selbstgebau-

ten, total überfüllten Kirche in einem der

Elendsquartiere bleibt mir mit seinen spon-
tanen Gebeten, seiner Dialogform und sei-

nem festlichen Charakter unvergesslich.
Bleibt noch anzumerken, dass Caritas

Schweiz seit Jahren Caritas Görna, vor al-
lern auf diözesaner Ebene im Bereich des Ge-

sundheitsdienstes (Dispensaires, Materni-
tés, Medikamentenversorgung), wirkungs-
voll unterstützt. Kar/ Gä/z vvy/er

Hinweise

«Spirituelle
Begleitung von
Ordensgemeinschaften»
Am 12.-14. März 1984 wird im Prie-

sterseminar St. Beat, Luzern, die jährliche
Tagung der Begleiter und Begleiterinnen
von Ordensgemeinschaften stattfinden.
Als Referentin konnte Frau Theresia Hau-

ser, Germering, gewonnen werden. Sie

spricht über das Thema «Die drei Gelübde

unter dem Aspekt von Haben und Sein,

Zugang zu menschlicher Reife». Eingela-
den sind die Spirituale und geistlichen Lei-
ter von Ordensgemeinschaften, Pfarrgeist-
liehe, die kleine Gruppen von Ordensfrau-
en geistlich begleiten, und Oberinnen reli-
giöser Frauengemeinschaften (Orden,
Kongregationen usw.) oder deren Vertrete-
rinnen. Zweierdelegationen sind er-
wünscht. Die sehr positiven Ergebnisse der

letzten Jahrestagung mögen viele zur Teil-
nähme ermutigen. Gez/eozz //azzsez-

AmtlicherTeü
' ; ' ;

:

:

Bistum Basel

Stellenausschreibung
Die vakanten Pfarrstellen von:
F/zzKozz (LU),
£//zswz7 (LU),
/V/ezsZersc/z wanden-Fa/zrwazzgezz (AG),
M//en w/nden (ZG) (für einen Resignaten

geeignet) werden zur Wiederbesetzung aus-

geschrieben. Interessenten melden sich bis

zum 20. Dezember 1983 beim diözesanen

Personalamt, Baselstrasse 58, 4500 Solo-
thurn.

Im Herrn verschieden

/ose/Sp/e/Zzo/er, P/azrer, L/dnsen
Josef Spielhofer wurde am 22. Mai 1918

in Eschenbach (LU) geboren und am 29. Ju-

ni 1943 zum Priester geweiht. Er wirkte zu-
nächst als Vikar in Matzendorf (1943-1945)
und in Steckborn (1946-1957), war
1957-1959 Kaplan in Neuenkirch und leitete
sodann die Pfarreien Flühli (1959-1970)
undUfhusen (seit 1970). Erstarb am 19. No-
vember 1983 und wurde am 23. November
1983 in Eschenbach beerdigt.

Bistum Chur

Spirituelle Angebote für die Katecheten
Das Bischöfliche Ordinariat Chur bietet

an und empfiehlt die folgenden spirituellen
Wochenenden für die Katecheten im Bis-

tum:
10./IL März 1984 im Priesterseminar

Chur,
17./18. März 1984 im Bildungszentrum

Einsiedeln,
24./25. März 1984 in Bethanien, St. Nik-

lausen (OW).
Die Jahrestagung der hauptamtlichen

Laienkatecheten des Bistums findet am 5.

September 1984 im Priesterseminar Chur
statt.

Im Herrn verschieden
Fzzzs Bz/Z-sc/zg/, Resz'gzza/, S/azzs

Der Verstorbene wurde am 12. Juli 1900

in Alpnach geboren und am 4. Juli 1926 in
Chur zum Priester geweiht. Er war tätig als

Kaplan in Sarnen (1927-1931), als Pfarrhel-
fer in Sachsein (1931-1953), als Pfarrer in
Gersau (1953-1967), als Hausgeistlicher im
Franziskusheim Oberwil (1972-1982), als

Résignât in Stans seit 1983. Er starb am 17.

November in Stans und wurde am 19. No-
vember in Sachsein beerdigt.

Ausschreibung
Die Stelle eines Re/zg/ons/e/zrers azz z/er

MzY/e/sc/zzz/e z'zz R/ö//zKo« wird zur Wieder-

besetzung ausgeschrieben. Das Pensum um-
fasst 15 Stunden Religionsunterricht und 2

Stunden Sozialethik. Interessenten mögen
sich melden beim Personalrat des Bistums

Chur, Hof 19, 7000 Chur, bis zum 15. De-
zember 1983.

Bistum Sitten

Diakonatsweihe
Der Bischof von Sitten, Mgr. Heinrich

Schwery, hat am 27. November 1983 Herrn
Fzwzpoz.s'-Aavzez'zIzrz/ze/ï/T, von Sitten, zum
Diakon für die Diözese Sitten geweiht.

Bz.se/zq/7zc/ze Kzzzzz/ez

Verstorbene

Otto Vogler, Résignât,
St. Johannesstift, Zizers
Am Montag, den 20. Oktober 1983, wurde in

Walenstadt Résignât Otto Vogler bestattet. Bi-
schof Josephus Hasler feierte in Konzelebration
mit zahlreichen Mitbrüdern den Trauergottes-
dienst. Die Abdankung und Beerdigung hielt der
Dekan des Priesterkapitels Sargans Werdenberg,
Dekan Bruno Kutter. Dabei führte er aus: Wenn
wir in das Leben unseres lieben verstorbenen Mit-
bruders hineinschauen und es würdigen, muss uns
bewusst sein, dass eben alle Lebensdaten und Ta-
ten eines Menschen nur ein kleiner äusserer Ab-
glänz eines reichen seelischen Lebens sind, das wir
Menschen nie erkennen können, das wir, je näher
wir eben dem Herzen eines Menschen kommen,
höchstens erahnen können. Darin liegt ja das

Klägliche und Verfälschende, das so vielen Le-
bensläufen anhaftet. Das Innere eines Lebens,
sein innerster Kern, das Herz, das vertraut, das

glaubt und liebt, das zweifelt, das sich für andere

aufopfert, das schuldig werden kann und wieder
grossmütig verzeiht, das sich öffnet und wieder
verschliesst, das ist der Wert eines Menschen, dar-
in liegt das Wertvolle, das eben vor Gott allein
Gültigkeit hat. Und wenn wir das Leben und das

Werk eines Seelsorgers würdigen wollen, geht es

uns genau so. So wenig wir Seelsorger während
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unseres Lebens Erfolg und Misserfolg abwägen
können, so wenig kann man das nach unserm
Sterben tun. Wir sind ja Menschen, die säen, die
Ernte bringt nur einer ein, Gott, der unser Leben
erleuchtet und vollendet.

Die Eltern Anton Vogler und Karolina
Vogler-Fäh schenkten Otto am 8. Juli 1903 das

Leben. Zusammen mit zwei Brüdern und drei
Schwestern erlebte er eine glückliche Jugendzeit
in der Gemeinde Bad Ragaz, wo der aufgeweckte
Knabe auch die Primarschule besuchte. Sicher er-
weckte die gläubige Atmosphäre des Eltenhauses
in Otto den Wunsch, Priester zu werden. Auch ei-

ne seiner Schwestern wurde Ordensfrau in Men-
zingen. Alle Geschwister sind ihm im Tode vor-
ausgegangen. Die Gymnasialstudien absolvierte
Otto in Appenzell und Einsiedeln, wo er im Jahre
1924 das Reifezeugnis erhielt. Der gesellige und
freundliche Student liebte die frohe Gemeinschaft
mit seinen Freunden und Mitschülern. Er wurde
ein eifriges Mitglied des Schweizerischen Studen-
tenvereins und behielt ihm die Treue bis zu seinem
Tode. Seine Anwesenheit an all den Anlässen
wurde immer sehr geschätzt. Nach der Matura
entschloss sich Otto, das Theologiestudium in
Chur aufzunehmen. Mit grosser Begeisterung
und Ehrerbietung konnte er von seinem damali-
gen Regens und Professor Weihbischof Dr. An-
ton Gisler berichten.

Am 24. März 1928 weihte ihn Bischof Rober-
tus Bürkler zum Priester, und am Ostermontag
feierte er mit seiner Heimatgemeinde sein erstes
hl. Messopfer, bei dem der spätere Abt und Kardi-
nal Benno Gut aus Einsiedeln die Primizpredigt
hielt. Als geistlicher Vater amtete sein Onkel Dr.
Adolf Fäh, Stiftsbibliothekar in St. Gallen, und

Neue Bücher

Jona
Ambrosius Karl Ruf, Jona. Aus Hoffnung

wächst Befreiung. Meditationen zu Holzschnit-
ten von Walter Habdank, Verlag Herder, Frei-
bürg i. Br., 1983, 48 Seiten.

Es ist schon das dritte Mal, dass der Domini-
kaner Ambrosius Karl Ruf Graphiken des

Münchner Malers Walter Habdank als Anlass zu
Meditationen nimmt. Thema ist das Buch Jona,
die populäre Legende des nachexilischen Juden-
turns. Habdanks Holzschnitte erscheinen zuerst
hart, expressionistisch. Je mehr man sich auf sie

einlässt, um so deutlicher spürt man ein subtiles

Empfinden des Künstlers. Seine Graphiken sind
nicht Illustrationen im herkömmlichen Sinn.
Auf Szenerie wird verzichtet. Es ist immer die

Zentralfigur Jona, die sich dem Betrachter buch-
stäblich aufdrängt. Gehabe, Mimik und Gestik
drücken die innere Dramatik aus.

Karl Rufs Meditationen führen behutsam zur
Identifikation des Lesers mit Jona. Dieser Leser
ist ein Mensch, der sich sein Gottesbild zurecht-
gelegt hat, daran festhalten will und an ihm bei-
nahe zugrunde geht. So rührt dieses Buch an Ur-
erfahrungen des Menschen. Aus Wort und Bild
ergeben sich Meditationen, die in die Tiefe gehen
und denen man nicht so leicht ausweichen kann.

Leo FZZ/m

Luise Dormann war geistliche Mutter. Wie sein

Onkel zeigte der junge Priester Otto Vogler ein

grosses Interesse an der Geschichte, ja man staun-
te immer wieder über sein grosses geschichtliches
Wissen. Zunächst liess er sich im Einvernehmen
mit dem Bischof als Sekundarlehrer ausbilden.
1929-1933 unterrichtete er als Sekundarlehrer in
Davos. 1933-1946 war er Kaplan in Kirchberg,
1946-1958 in Wittenbach und 1958-1974 in Wa-
lenstadt. Eine Amtsdauer vertrat er die katholi-
sehe Kirchgemeinde Wittenbach im Kollegienrat.
Kaplan Otto Vogler nahm seinen Beruf ernst. Er
war ein froher und leutseeliger Priester, der gera-
de auch den Kranken viel Freude an das Kranken-
bett brachte. Er war auch glücklich darüber, dass

er an seiner Seite Mitbrüder hatte, die ihm halfen,
seine Probleme zu ertragen. Er hatte immer ein
tiefes Bedürfnis, die menschlichen Beziehungen
zu seinen Angehörigen und Freunden zu pflegen.

Im Jahre 1974 erlitt Kaplan Vogler einen
schweren Schlaganfall. Dank der feinen ärztli-
chen Hilfe und Pflegeim Spital Walenstadt durfte
er sich recht ordentlich erholen. Da er jedoch die
Kraft nicht mehr besass, seinen Beruf als Kaplan
auszuüben, resignierte er und zog sich kurze Zeit
darnach ins Johannesstift Zizers zurück. Dank
der treuen Obsorge seiner Haushälterin Agatha
Scherrer und der Hilfe der Schwestern im Johan-
nesstift und des ärztlichen Beistandes von Dr.
Künzle durfte unser Mitbruder noch ein paar
schönen Jahre seines Lebensabends erfahren. Ein
weiterer Schlaganfall machte einen Spitalaufent-
halt notwendig. Am 15. Oktober 1983 gab er sein
Leben Gott, dem er als Priester treu diente, zu-
rück. Möge unser Mitbruder im Frieden und in
der Freude Gottes sein.

Bruno Au «er

Aphorismen
Kyrilla Spiecker, Brotkrumen. Einsichten,

Weghilfen. Mit Zeichnungen von Emil Wächter,
Echter Verlag, Würzburg 1983, 104 Seiten.

Kyrilla Spiecker, Benediktinerin der Abtei
Herstelle, gibt mit «Brotkrumen» das dritte
Bändchen Aphorismen heraus. «Brotkrumen»
erinnert an das Wort der nichtjüdischen Frau:
«Auch die Hündlein bekommen von den Brösa-

men, die vom Tische ihrer Herren fallen»
(Mt 15).

Die Aphorismen dieser Nonne sind prägnant
formulierte Sprüche, die durch die Würze eines

feinen Humors und durch gekonntes Spiel mit
Worten überraschen. Doch sind diese Brosamen
alles andere als Phrasen. Ihre Substanz liegt in
einer ganz und gar unsentimentalen Selbster-
kenntnis und in einem in persönlicher Médita-
tion vertieften Glauben. Von dieser Qualität sol-
len zwei Beispiele sprechen: «Der Herr hat uns

am Kreuz und nicht vom Kreuz erlöst.» «Infor-
mation: Meinungsdiät für Alles-Schlucker.»

Pater Bruno Stephan Scherer steuert zu die-
sem Bändchen ein erläuterndes Vorwort bei.

Leo F/Z/rn

Zum Bild auf der Frontseite
F>zeMane/z-Az/rbe in Fa/zg/zau-Ga/Zzbozz

wz/n/e 7967-/969 a« t/e/ye/be/z .S7e//e erbaut
wie r/ax 7577 ez/zgewezb/e Marze/z-Az/cb/ez/z

t/er Mzxxzo/jyx/a/z'o« GaZ/z'bo/z-Fa/zg/zazz.

ILar f/ax a//e A/Vcbfez'/z bfez'/z war/ wz>b/e

über/at/en, .so wurt/e t//e «eue Az>cbe grow,
be// w/ze? nücb/ern gescba/Ze/z. /l/rb/7eb/ ist
.Et/wart/ Faz/zzer, Ar//zxwz7/ (Lïb/bawx. A/x
Aa/zx/fer vWrZtte« //z/7.' 7aber«aZ:e/, Aerze/z-
y/öwt/er, Oy/er/ewcbter; Fert//naat/ 7/ay/er,
Ato/ä/te« /SG/; Maefo/z/za: Az'co Ga/z'zza,

Mur/ /AG/; Orge/ /n/7 74 Aeg/y/ern; Orge/-
bau/z'r/na Ma/b/'y, ZVä/e/x /GZ,/; z/z /üngy/er
Zez7 wurt/e ez'n fFa/zzZ/eppz'cb «Arcbe Cbrz-

y/z»/ür t/z'egroyye Cborwant/ von Frau Sz/vz'a

Magnzn-ZJ'A/Zr/, Gun/erxbauxen /FG/ ge-
xeba/fe/z, ebenxo t/rez F/naz7-Met/az7/ony au/
t/enz Fabernabe/. 7/n F7z/e/-gexcboxx t/er A/>-
cbe y/nt/ ez'n A/arre/yaa/ unt/ verycbz'et/ene

G/-z/ppe/z/-äw//?e. ZJz'e A/arrge/nez'nz/e Fang-
/zaa-GaA/bo/z zab/Z beu/e5600 Aa?bo/z'ben.
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• Künstlerische Gestaltung von Kirchenräumen

• Beste Referenzen für stilgerechte Restaurationen

• Feuervergoldung als Garant für höchste Lebensdauer

• Anfertigung aller sakralen Geräte nach individuellen
Entwürfen: Gefässe/Leuchter/Tabernakel/Figuren usw.,

Kirchengoldschmiede
9500 Wil, Zürcherstrasse 35

M. Ludolini + B. Ferigutti
Telefon 073-22 37 88

|CI
Metallveredelung

Seit über 30 Jahren tätig.
Verlangen Sie unverbindliche Offerte!

Kirchenbedarf
Neuanfertigungen
Reparaturen
Eigene Werkstätte
Moosstrasse 8
6003 Luzern
Telefon
041-2246 27

Dynamischer Chorleiter

mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen liturgischer
(wie auch weltlicher) Chormusik wünscht sofort oder in

absehbarer Zeit Zusammenarbeit mit leistungsfähigem,
liturgisch aufgeschlossenem und einsatzfreudigem Kir-
chenchor (auch unter Einschluss von Jugend- und/oder
Kinderchor). Bevorzugtes Arbeitsgebiet: Basel-Olten-
Bern.

Zuschriften unter Chiffre 1342 an die Schweiz. Kirchen-
zeitung, Postfach 1027, 6002 Luzern

LIENERT
KERZEN

EINSIEDELN
0 055 53 23 81

EINEWELT IN DER
EIN MENSCH
WENIGER LEIDET.
IST EINE BESSERE WELT
CARItAS : SCHWEIZ Dezembersammhmg PC 60 7000

Lodenmantel
aus feinstem mittelgrauem Tirolerlo-
den.
Der Mantel ist wasserabweisend,
angenehm warm, temperaturaus-
gleichend, knitterarm und hat eine
lange Lebensdauer.
Bequemer Raglanschnitt, schräge
Einschlupftaschen und eine innere
Tasche mit Reissverschluss.

Preis nur Fr. 398.-

Herrenbekleidung
Frankenstrasse 9, 6003 Luzern
Telefon 041-2337 88

Von Privat sofort zu verkaufen:

Ölgemälde

aus dem 19. Jahrhundert, vom
bekannten deutschen Maler
Diez,

«Die Kreuzigung»
80 x 90 cm, in schönem, echtem
Goldrahmen, signiert.

Wenden Sie sich bitte unter Chif-
fre X-05-606533 an Publicitas,
3001 Bern

Telefon
Geschäft 081 225170

Richard Freytag

CH-7012 FELSBERG/Grb.I?fplf)k

FELSBERG AG

Schulberatung

Seelsorgern obliegt es immer wieder, Eltern zu beraten, die ihr
Kind einem Internat anvertrauen möchten. Als Diözesangeistli-
eher des Bistums St. Gallen darf ich auf das von mir 1962 ge-
gründete «Knabeninstitut Fatima, 7323 Wangs SG» aufmerk-
sam machen. Wir sind ein religiös geführtes Schulheim für ca.
150 Schüler der Sekundarschulstufe ostschweizerischer Prä-

gung. Schulbeginn Ende April. Mit progymnasialen Sonderstun-
den, Sprachkursen und Nachhilfe bereiten wir kleinere Gruppen
in ihren individuellen Bedürfnissen vor.

Anfragen an die Direktion in Wangs (Tel. 085 - 22572) oder
persönlich an Erich Nuber, ait Prof., Wangs (Tel. 085 - 2 49 18)

Kath. Kirchgemeinde Kloten-Bassersdorf-
Nürensdorf

Für die seit Mai 1983 selbständige und im vollen
Aufbau begriffene St. Franziskuspfarrei Bassers-
dorf-Nürensdorf suchen wir auf Beginn des neuen
Schuljahres (April 1984) eine(n)

Katechetin/
Katecheten

kombiniert mit der Tätigkeit einer/eines Pfarreihelfe-
rin/Pfarreihelfers.

Nähere Auskünfte erteilt gerne Frau R. Junker, 8303
Bassersdorf, Telefon 01 - 836 65 61.
Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte, zusam-
men mit den üblichen Unterlagen, an den Präsiden-
ten der Kirchenpflege Herrn O. C. Bundi, Auf der Hai-
de 15, 8309 Nürensdorf



708

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055 - 752432

Auch kirchliche

Mitarbeiter(innen)
haben die Chance, ihren gleichkon-
fessionellen Lebenspartner zu finden
im Klub KBR (Katholischer Bekannt-
schaftsring), Postfach 6884
8023 Zürich, Tel. 01 - 221 23 73

Ich erwarte gratis und diskret Ihre Club-Unterlagen:

Herr/Frau/Frl.

PLZ/Ort

Strasse Zivilst.

Alter Beruf KZ

Tonfilm-Projektor 16 mm Bauer P 8
Unentbehrlich für Ihren Unterricht, Verlangen Sie bitte Offerte mit
Spezial-Rabatt.

Cortux-Film AG, rue Locarno 8, 1700 Freiburg
Telefon 037 - 22 58 33

Zu verkaufen
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1 Beichtstuhl
ca. Jahrgang 1840 (unrestauriert)

Preis Fr. 1500.-

Tel. 061 - 75 2030, W. Vogt

Für
Kerzen

zu

Rudolf Müller AG
Tel. 071 75 15 24

9450 Altstätten SG

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Beckenried

Wir suchen auf Neujahr 1984 oder nach Verein-
barung einen vollamtlichen

Katecheten

Die Tätigkeit umfasst folgende Aufgaben:

- Katechese an der Mittel- und Oberstufe

- Jugendseelsorge
- Mitarbeit in Seelsorge und Liturgie

Zeitgemässe Entlohnung und Sozialleistungen

Auskunft erteilt:
Pfarramt Beckenried (Telefon 041 - 6412 32)
oder Kirchmeier Theo Würsch-Maissen, Rüte-
nenstrasse 13, Beckenried (Tel. 041 - 642468)

Schriftliche Anmeldungen mit den üblichen
Unterlagen sind zu richten an: Kirchmeier Theo
Würsch-Maissen, Rütenenstrasse 13, 6375
Beckenried

Rauchfreie

Opferlichte
in roten oder farblosen Bechern können Sie jeder-
zeit ab Lager beziehen.
Unsere Becher sind aus einem garantiert umweit-
freundlichen, glasklaren Material hergestellt.

Verlangen Sie bitte Muster und Offerte!


	

